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Allgemeine Hinweise 
 
 

 

 

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 

die Rechtsverordnung zu den Informationspflichten (§ 7 Versiche-
rungsvertragsgesetz) regelt den Umfang der Verbraucherinfor-
mation zu Versicherungsverträgen. Nachfolgend erhalten Sie diese 
Informationen bzw. einen Überblick darüber, wo Sie diese 
entnehmen können. 

 

1. Angaben über die Identität des Versicherers und der 
etwaigen Niederlassung, über die der Vertrag abgeschlos-
sen werden soll; das Handelsregister, bei dem der Rechts-
träger eingetragen ist und die zugehörige Registernummer; 
zur Identität gehören insbesondere der Name, die Anschrift, 
die Rechtsform und der Sitz. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Telefon 0221 7715-0 
Fax 0221 7715-240 
www.zuerich.de 

Aufsichtsratsvorsitzende: Annette Court 
Vorstand: Eduard Thometzek (Vors.), Andreas Bruckner,  
Dr. Bernd Dedert, Manfred Florian, Rüdiger Hackhausen,  
Dr. Marita Kraemer, Dieter van Loo, Arnulf Loy, Josef Marx,  
Dr. Rolf G. Niemann, Axel Schmitz, Jürgen Schulz,  
Dr. Jochen Schwarz, Jörg Wälder 
Sitz der Gesellschaft: Frankfurt am Main (HRB 41176) 

 

2. Angaben über die Identität eines Vertreters des 
Versicherers in dem Mitgliedsstaat der Europäischen Union, 
in dem der Versicherungsnehmer seinen Wohnsitz hat, 
wenn es einen solchen Vertreter gibt, oder die Identität 
einer anderen gewerblich tätigen Person als dem Anbieter, 
wenn der Versicherungsnehmer mit dieser geschäftlich zu 
tun hat und die Eigenschaft, in der diese Person gegenüber 
dem Versicherungsnehmer tätig wird. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

3.  Angaben über die ladungsfähige Anschrift des Versi-
cherers und jede andere Anschrift, die für die Geschäfts-
beziehung zwischen dem Versicherer, seinem Vertreter oder 
einer anderen gewerblich tätigen Person gemäß Nummer 2 
und dem Versicherungsnehmer maßgeblich ist, bei juristi-
schen Personen, Personenvereinigungen oder -gruppen 
auch den Namen eines Vertretungsberechtigten. 

Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 

 

4.  Angaben über die Hauptgeschäftstätigkeit des 
Versicherers sowie Name und Anschrift der zuständigen 
Aufsichtsbehörde; 

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

 

5.  Angaben über das Bestehen eines Garantiefonds oder 
anderer Entschädigungsregelungen, die nicht unter die 
Richtlinie 94/19/EG des Europäischen Parlaments und des 
Rates vom 30. Mai 1994 über Einlagensicherungssysteme 
(ABl. EG Nr. L 135 S. 5) und die Richtlinie 97/9/EG des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 3. März 1997 
über Systeme für die Entschädigung der Anleger (ABl. EG 
Nr. L 84 S. 22) fallen; Name und Anschrift des Garantiefonds 
sind anzugeben; 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

6.  Angaben über die wesentlichen Merkmale der 
Versicherungsleistung, insbesondere  

a) die für das Versicherungsverhältnis geltenden 
Allgemeinen Versicherungsbedingungen einschließlich der 
Tarifbestimmungen sowie die Angabe des auf den Vertrag 
anwendbaren Rechts; 

b) Angaben über Art, Umfang, Fälligkeit und Erfüllung 
der Leistung des Versicherers. 

zu a): 
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten richten sich nach dem 
Versicherungsschein, dem Antrag, den beantragten Allgemeinen 
Versicherungs-Bedingungen, Sonderbedingungen, Zusatzbedin-
gungen und / oder Klauseln sowie den gesetzlichen Bestimmun-
gen. 

Auf Ihren Versicherungsvertrag findet das Recht der Bundesrepu-
blik Deutschland Anwendung, sofern nichts anderes vereinbart ist. 

zu b): 
Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihren Allgemeinen Vertrags-
bedingungen. 

 

7.  Angaben über den Gesamtpreis der Versicherung 
einschließlich aller Steuern und sonstigen Preisbestandteile, 
wobei die Prämien einzeln auszuweisen sind, wenn das 
Versicherungsverhältnis mehrere selbstständige Versiche-
rungsverträge umfassen soll, oder, wenn ein genauer Preis 
nicht angegeben werden kann, Angaben zu den Grund-
lagen seiner Berechnung, die dem Versicherungsnehmer 
eine Überprüfung des Preises ermöglichen. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

Die zu zahlende Prämie enthält die zum Zeitpunkt der Antragstel-
lung gültige Versicherungsteuer. 

Ist für die Jahresprämie Ratenzahlung vereinbart, werden folgende 
Zuschläge berechnet: 

Zahlungsweise halbjährlich 3 % 

Zahlungsweise vierteljährlich und monatlich 5 % 

 

8.  Angaben über gegebenenfalls zusätzlich anfallende 
Kosten unter Angabe des insgesamt zu zahlenden Betrages 
sowie mögliche weitere Steuern, Gebühren oder Kosten, 
die nicht über den Versicherer abgeführt oder von ihm in 
Rechnung gestellt werden; anzugeben sind auch alle 
Kosten, die dem Versicherungsnehmer für die Benutzung 
von Fernkommunikationsmitteln entstehen, wenn solche 
zusätzlichen Kosten in Rechnung gestellt werden. 

Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrages oder aus 
anderen Gründen werden nicht erhoben. Sie haben das Recht, 
jederzeit gegen Erstattung der Kosten Abschriften der Erklärungen 
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zu fordern, die Sie mit Bezug auf den Vertrag, insbesondere bei 
der Antragstellung und im Schadenfall, abgegeben haben. 

Aus wirtschaftlichen Gründen werden Beträge von EUR 2,– und 
weniger nicht erhoben und nicht erstattet. 

 

9.  Angaben über Einzelheiten hinsichtlich der Zahlung 
und der Erfüllung, insbesondere zur Zahlungsweise der 
Prämien. 

Der Versicherungsschutz tritt erst nach Zahlung des Erstbeitrages, 
zu dem auch die Versicherungsteuer gehört, in Kraft, jedoch nicht 
vor dem im Versicherungsschein festgesetzten Versicherungs-
beginn. Soweit die dem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Versicherungsbedingungen schon vor der Zahlung des Erstbeitra-
ges Versicherungsschutz vorsehen, erlischt dieser rückwirkend, 
wenn der Erstbeitrag nicht unverzüglich gezahlt wird. Unverzüg-
lich bedeutet, dass der Beitrag nach Ablauf von zwei Wochen 
nach Zugang des Versicherungsscheins fällig ist. Wenn eine 
Zahlung später als zwei Wochen nach Erhalt des Versicherungs-
scheines erfolgt, beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem 
Zeitpunkt. Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

Eine etwa erteilte vorläufige Deckung tritt rückwirkend außer 
Kraft, falls der Einlösungsbetrag nicht unverzüglich gezahlt wird. 
Dies gilt auch für den Fall, dass der Versicherungsfall bereits 
eingetreten ist. Versicherungsschutz besteht dann für den 
Versicherungsfall nicht. 

Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zu dem Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Versi-
cherers erfolgt. Kann die Abbuchung aus Gründen, die der Versi-
cherungsnehmer zu vertreten, also verschuldet hat nicht ausge-
führt werden oder wird ihr widersprochen, erlischt eine etwa 
gewährte vorläufige Deckung – falls nicht anderes vereinbart 
worden ist – rückwirkend ab Beginn. Dies gilt auch, wenn der 
Versicherungsfall bereits eingetreten ist. Versicherungsschutz 
besteht dann für den Versicherungsfall nicht. 

 

10.  Angaben über die Befristung der Gültigkeitsdauer der 
zur Verfügung gestellten Informationen, beispielsweise die 
Gültigkeitsdauer befristeter Angebote, insbesondere 
hinsichtlich des Preises. 

Das Ihnen unterbreitete Angebot hat eine Gültigkeit von 3 Mona-
ten und gilt vorbehaltlich einer Änderung der vom Gesetzgeber 
festgelegten Versicherungsteuer sowie einer endgültigen Risiko-
prüfung. 

 

11.  Angaben über gegebenenfalls den Hinweis, dass sich 
die Finanzdienstleistung auf Finanzinstrumente bezieht, die 
wegen ihrer spezifischen Merkmale oder der durchzufüh-
renden Vorgänge mit speziellen Risiken behaftet sind oder 
deren Preis Schwankungen auf dem Finanzmarkt unterliegt, 
auf die der Versicherer keinen Einfluss hat, und dass in der 
Vergangenheit erwirtschaftete Beträge kein Indikator für 
künftige Erträge sind; die jeweiligen Umstände und Risiken 
sind zu bezeichnen. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 

 

12.  Angaben darüber, wie der Vertrag zustande kommt, 
insbesondere über den Beginn der Versicherung und des 
Versicherungsschutzes sowie die Dauer der Frist, während 
der der Antragsteller an den Antrag gebunden sein soll. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

13.  Angaben über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Widerrufsrechts sowie die Bedingungen, Einzelheiten der 
Ausübung, insbesondere Namen und Anschrift derjenigen 
Person, gegenüber der der Widerruf zu erklären ist und die 
Rechtsfolgen des Widerrufs einschließlich Informationen 
über den Betrag, den der Versicherungsnehmer im Falle des 
Widerrufs gegebenenfalls zu zahlen hat. 

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen 
widerrufen. Der Widerruf ist in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) 
zu erklären und muss keine Begründung enthalten; zur Fristwah-
rung genügt die rechtzeitige Absendung. 

Der Widerruf ist an folgende Stelle zu richten: 
Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Straße 90 
50657 Köln 
Fax-Nr.: 0221 7715-240 
E-Mail: service@zurich.de 

Die Widerrufsfrist beginnt zu dem Zeitpunkt, zu dem Ihnen in 
Textform folgende Unterlagen zugegangen sind: 

– der Versicherungsschein und die Vertragsbestimmungen ein-
schließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen und 
der weiteren Informationen 

– eine deutlich gestaltete Belehrung über das Widerrufsrecht 
und über die Rechtsfolgen des Widerrufs, die Ihnen Ihre 
Rechte entsprechend den Erfordernissen des eingesetzten 
Kommunikationsmittels deutlich macht und die den Namen 
und die Anschrift desjenigen, gegenüber dem der Widerruf zu 
erklären ist, sowie einen Hinweis auf den Fristbeginn und auf 
die Regelungen zu Form, Begründung und Fristwahrung des 
Widerrufs enthält. 

Rechtsfolgen des Widerrufs 

Sofern Sie Ihr Widerrufsrecht ausüben, haben wir nur den auf die 
Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien/ 
Beiträge zu erstatten, wenn Sie in der Belehrung auf Ihr Wider-
rufsrecht, die Rechtsfolgen des Widerrufs und den zu zahlenden 
Betrag hingewiesen worden sind und zugestimmt haben, dass der 
Versicherungsschutz vor Ende der Widerrufsfrist beginnt; die 
Erstattungspflicht ist unverzüglich, spätestens 30 Tage nach 
Zugang des Widerrufs zu erfüllen. Ist der Hinweis unterblieben, 
haben wir zusätzlich die für das erste Jahr des Versicherungs-
schutzes gezahlten Prämien/Beiträge zu erstatten; dies gilt nicht, 
wenn Sie Leistungen aus dem Versicherungsvertrag in Anspruch 
genommen haben. 

 

14.  Angaben zur Laufzeit und gegebenenfalls zur 
Mindestlaufzeit des Vertrages. 

Diese Angaben entnehmen Sie bitte Ihrem Angebot. 

 

15. Angaben zur Beendigung des Vertrages, insbesondere 
zu den vertraglichen Kündigungsbedingungen einschließ-
lich etwaiger Vertragsstrafen. 

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlängern sich Versi-
cherungsverträge mit mindestens einjähriger Dauer stillschwei-
gend von Jahr zu Jahr, wenn nicht drei Monate vor dem jeweili-
gen Ablauf der anderen Partei eine Kündigung in Schriftform 
zugegangen ist. 

Ein Versicherungsvertrag, der für die Dauer von mehr als drei 
Jahren abgeschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss des 
dritten oder jedes darauf folgenden Jahres unter Einhaltung einer 
Frist von drei Monaten in Schriftform gekündigt werden. 

 

16.  Angaben über die Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union, deren Recht der Versicherer der Aufnahme von 
Beziehungen zum Versicherungsnehmer vor Abschluss des 
Versicherungsvertrags zugrunde legt. 

Diese Angaben sind für das Versicherungsgeschäft der Zurich 
Gruppe Deutschland nicht relevant. 
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17.  Angaben über eine Vertragsklausel über das auf den 
Vertrag anwendbare Recht oder über das zuständige 
Gericht; 

Wenn Sie uns verklagen, können Sie Ansprüche aus Ihrem Versi-
cherungsvertrag bei den nachfolgenden Gerichten geltend 
machen: 

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist oder das 
örtlich zuständige Gericht Ihres gewöhnlichen Aufenthalts-
ortes. 

b) Gericht, das für unseren Geschäftssitz oder für die Sie betreu-
ende Niederlassung örtlich zuständig ist. 

Wenn wir Sie verklagen, können wir Ansprüche aus dem Versiche-
rungsvertrag bei nachfolgenden Gerichten geltend machen:  

a) Gericht, das für Ihren Wohnsitz örtlich zuständig ist. 

b) Haben Sie einen Geschäfts- oder Gewerbebetrieb, außerdem 
das Gericht des Ortes, an dem sich der Sitz oder die 
Niederlassung Ihres Betriebes befindet. 

 

18.  Angaben über die Sprachen, in welchen die Vertrags-
bedingungen und die in dieser Vorschrift genannten Vorab-
informationen mitgeteilt werden sowie die Sprachen, in 
welchen sich der Versicherer verpflichtet, mit Zustimmung 
des Versicherungsnehmers die Kommunikation während 
der Laufzeit dieses Vertrags zu führen. 

Die Vertragssprache ist Deutsch, sofern im Einzelfall nicht etwas 
anderes vereinbart wird. 

 

19.  Angaben über einen möglichen Zugang des Versiche-
rungsnehmers zu einem außergerichtlichen Beschwerde- 
und Rechtsbehelfsverfahren und gegebenenfalls die 
Voraussetzungen für diesen Zugang; dabei ist ausdrücklich 
darauf hinzuweisen, dass die Möglichkeit für den Versiche-
rungsnehmer, den Rechtsweg zu beschreiten, hiervon 
unberührt bleibt. 

Die Zurich Gruppe Deutschland ist Mitglied im Verein „Ombuds-
mann e.V.“. Hier können Sie unter der nachfolgenden Adresse 
das kostenlose außergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in 
Anspruch nehmen, sofern der Versicherungsvertrag von Ihnen als 
natürliche Person abgeschlossen wurde und weder Ihrer 
gewerblichen noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit 
zuzurechnen ist. 

Versicherungsombudsmann e.V. 
Kronenstraße 13 
10117 Berlin 
Telefon 01804 224424* 
Fax 01804 224425* 
E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de 

Ihre Möglichkeit zur Beschreitung des Rechtsweges bleibt hiervon 
unberührt. 

 

20.  Angaben über die Möglichkeit einer Beschwerde bei 
der unter Nr. 4 genannten Aufsichtsbehörde. 

Bei Fragen oder Beanstandungen, die im Zusammenhang mit Ihrer 
Versicherung stehen, können Sie sich direkt an die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
Sektor Versicherungsaufsicht 
Graurheindorfer Straße 108 
53117 Bonn. 

wenden. 

                                                 
* Kosten: 24 Cent pro Anruf/pro Fax (aus dem Festnetz, ggf. davon abweichender Tarif 

aus den Mobilfunknetzen) 
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Mitteilung nach § 19 Abs. 5 VVG-E über die Folgen  
einer Verletzung der gesetzlichen Anzeigepflicht 
 

 

 

Damit wir Ihren Versicherungsantrag ordnungsgemäß prüfen 
können, ist es notwendig, dass Sie alle Fragen wahrheitsgemäß 
und vollständig beantworten. Es sind auch solche Umstände 
anzugeben, denen Sie nur geringe Bedeutung beimessen. 

Personenbezogene Angaben (z. B. zur Unfallversicherung), die Sie 
nicht gegenüber dem Versicherungsvermittler machen möchten, 
sind unverzüglich und unmittelbar gegenüber der  

Zurich Versicherung AG (Deutschland) 
Direktion Köln 
Riehler Str. 90 
50657 Köln 

schriftlich nachzuholen. 

Bitte beachten Sie, dass Sie Ihren Versicherungsschutz gefährden, 
wenn Sie unrichtige oder unvollständige Angaben machen. 
Nähere Einzelheiten zu den Folgen einer Verletzung der Anzeige-
pflicht können Sie der nachstehenden Information entnehmen. 

 

Welche vorvertraglichen Anzeigepflichten bestehen? 

Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung verpflichtet, alle 
Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen wir in 
Textform gefragt haben, wahrheitsgemäß und vollständig anzu-
zeigen. Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen fragen, 
sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragliche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 

Verletzen Sie die vorvertragliche Anzeigepflicht, können wir vom 
Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass 
weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit vorliegt. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht haben wir kein 
Rücktrittsrecht, wenn wir den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht 
angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen Bedingungen, 
geschlossen hätten. 

Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklären 
wir den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalles, bleiben wir 
dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn Sie nachweisen, dass der 
nicht oder nicht richtig angegebene Umstand 

– weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungs-
falles 

– noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht 

ursächlich war. Unsere Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn Sie 
die Anzeigepflicht arglistig verletzt haben. 

Bei einem Rücktritt steht uns der Teil des Beitrags zu, welcher der 
bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

2. Kündigung 

Können wir nicht vom Vertrag zurücktreten, weil Sie die vorver-
tragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder schuldlos 
verletzt haben, können wir den Vertrag unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat kündigen. 

Unser Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn wir den Vertrag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätten. 

 

3. Vertragsänderung 

Können wir nicht zurücktreten oder kündigen, weil wir den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätten, werden 
die anderen Bedingungen auf unser Verlangen Vertragsbestand-
teil. Haben Sie die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die 
anderen Bedingungen rückwirkend Vertragsbestandteil. Haben Sie 
die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die anderen 
Bedingungen erst ab der laufenden Versicherungsperiode 
Vertragsbestandteil. 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10% oder schließen wir die Gefahrabsicherung für den nicht 
angezeigten Umstand aus, können Sie den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang unserer Mitteilung über die Vertrags-
änderung fristlos kündigen. Auf dieses Recht werden wir Sie in 
unserer Mitteilung hinweisen. 

 

4. Ausübung unserer Rechte 

Wir können unsere Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder zur 
Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich geltend 
machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem wir von der 
Verletzung der Anzeigepflicht, die das von uns geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangen. Bei der Ausübung unserer 
Rechte haben wir die Umstände anzugeben, auf die wir unsere 
Erklärung stützen. Zur Begründung können wir nachträglich 
weitere Umstände angeben, wenn für diese die Frist nach Satz 1 
nicht verstrichen ist. 

Wir können uns auf die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung oder 
zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn wir den nicht ange-
zeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige 
kannten. 
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Allgemeine Versicherungs-Bedingungen für 
die Haftpflichtversicherung (AHB) 
 

 

 
Umfang des Versicherungsschutzes 

01. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

02. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

03. Versichertes Risiko 

04. Vorsorgeversicherung 

05. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 

06. Begrenzung der Leistungen 

07. Ausschlüsse 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

08. Beginn des Versicherungsschutzes / Beitrag und Versicherungs-
steuer 

09. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder einmaliger 
Beitrag 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeiträge 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

13. Beitragsregulierung 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

15. Beitragsangleichung 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16. Dauer und Ende des Vertrages 

17. Wegfall des versicherten Risikos 

18. Kündigung nach Beitragsangleichung 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von 
Rechtsvorschriften 

22. Mehrfachversicherung 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

Weitere Bestimmungen 

27. Mitversicherte Personen 

28. Abtretungsverbot 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

30. Verjährung 

31. Zuständiges Gericht 

32. Anzuwendendes Recht 

 

 

 

 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten Risikos 
für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines wäh-

rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen Schaden-
ereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- oder 
sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, 
aufgrund 

g e s e t z l i c h e r  H a f t p f l i c h t b e s t i m m u n g e n  
p r i v a t r e c h t l i c h e n  I n h a l t s  

 von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. 

 Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die Schädigung 
des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den Zeitpunkt der 
Schadenverursachung, die zum Schadenereignis geführt hat, 
kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch wenn es 
sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

 (1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbstvor-
nahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

 (2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nacherfül-
lung durchführen zu können; 

 (3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung 
geschuldeten Erfolges; 

 (4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

 (5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 

 (6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender Ersatz-
leistungen.  

 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

 Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf finden 
dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

 

Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

 (1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

 (2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies 
gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von ver-
sicherungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugen sowie für 
sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvor-
sorgepflicht unterliegen, 

 (3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversiche-
rung) und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhungen des 
versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder Erlass 
neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag je-
doch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 

 

4.  Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert.  

 (1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
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Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen.  

  Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzei-
ge, entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
rückwirkend ab dessen Entstehung.  

  Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko ange-
zeigt wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, 
dass das neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung 
und zu einem Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die 
Anzeigefrist noch nicht verstrichen war. 

 (2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung 
über die Höhe dieses Beitrages innerhalb eines Monats nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versiche-
rungsschutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Ent-
stehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist von seiner Ent-
stehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Be-
trag von 1.500.000,00 EUR pauschal für Personen- und Sach-
schäden und – soweit vereinbart – 250.000,00 EUR für Vermö-
gensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein ge-
ringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

 (1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterlie-
gen; 

 (2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von Bahnen; 

 (3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen; 

 (4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versi-
chern sind. 

 

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haftpflichtfra-
ge, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche und 
die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen. 

 
Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Ur-
teils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung ver-
pflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Aner-
kenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne 
Zustimmung des Versicherers abgegeben oder geschlossen wor-
den sind, binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch 
ohne Anerkenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

 
Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers 
mit bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der 
Versicherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom 
Anspruch des Dritten freizustellen. 

 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung des 
Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweckmä-
ßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben. 

 Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist 
der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kos-
ten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadensereignisses, 
das einen unter den Versicherungsschutz fallenden Haftpflicht-
anspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidi-
gers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer ge-
wünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter das 
Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden Rente 
zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses Rechts 
bevollmächtigt. 

 

 

 

6. Begrenzung der Leistungen  

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem Versi-
cherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen be-
grenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die Entschädi-
gungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungsfälle ei-
nes Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten Versi-
cherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

 – auf derselben Ursache, 

 – auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachli-
chem und zeitlichem Zusammenhang oder 

 – auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beru-
hen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungsneh-
mer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung 
(Selbstbehalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist 
der Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden nicht 
auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus einem 
Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der Versicherer 
die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungssumme zur 
Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten Rentenzah-
lungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der Rente die 
Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger sonstiger 
Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleibenden Rest-
betrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende Rente 
nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres Restbe-
trages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

 Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

 Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versiche-
rungsnehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, 
wenn der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder 
die nach Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversiche-
rungssumme übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit 
ihrem vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines Haft-
pflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Ver-
gleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der 
Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden Mehr-
aufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen. 

 

7. Ausschlüsse 

 Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versiche-
rung ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden vor-
sätzlich herbeigeführt haben.  

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden da-
durch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit 

 – Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

 – Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder Zusa-
gen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche  

 (1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 be-
nannten Personen gegen die Mitversicherten, 

 (2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben Versi-
cherungsvertrages, 

 (3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben Versiche-
rungsvertrages.  
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7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

 (1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versiche-
rungsvertrag mitversicherten Personen gehören; 

  Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne 
des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Part-
nerschaften nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und 
Kinder, Adoptiveltern und -kinder, Schwiegereltern und  

  -kinder, Stiefeltern und -kinder, Großeltern und Enkel, 
Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder (Personen, die 
durch ein familienähnliches, auf längere Dauer angelegtes 
Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander verbunden 
sind). 

 (2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, be-
schränkt geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

 (3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öf-
fentlichen Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

 (4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesellschaf-
tern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bür-
gerlichen Rechts ist; 

 (5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

 (6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 
    zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5; 

 Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepach-
tet, geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen und 
allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

 (1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbei-
tung, Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden 
sind; bei unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur 
insoweit, als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar 
von der Tätigkeit betroffen waren; 

 (2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner ge-
werblichen oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, 
Hilfsmittel, Materialablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, 
als diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der 
Benutzung betroffen waren; 

 (3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätigkeit 
des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese Sa-
chen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – 
deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versi-
cherungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit 
offensichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermei-
dung von Schäden getroffen hatte. 

 zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

 Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 
7.7 in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Be-
vollmächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers 
gegeben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und 
zwar sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die 
durch den Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versicherungs-
nehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergeben-
den Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Scha-
densursache in einem mangelhaften Einzelteil oder in einer 
mangelhaften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Ver-
nichtung der gesamten Sache oder Leistung führt. 

 Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die Her-

stellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder sons-
tigen Leistungen übernommen haben. 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden Schaden-
ereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII sind je-
doch mitversichert. 

7.10 a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden na-
tionalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. Dies 
gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von einem Drit-
ten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrecht-
lichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Umweltschäden 
entstandenen Kosten in Anspruch genommen wird.  

 
Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche erhal-
ten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder 
anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) ba-
sierenden nationalen Umsetzungsgesetzen bereits aufgrund ge-
setzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts ge-
gen den Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könn-
ten. 

 
Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung privater 
Haftpflichtrisiken. 

 

7.10 b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch Umwelteinwirkung 

 Dieser Ausschluss gilt nicht 

 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

 oder 

 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer herge-
stellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Ar-
beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leis-
tung oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkt-
haftpflicht). 

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, Lieferung, 
Montage, Demontage, Instandhaltung oder Wartung von 

 – Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu be-
fördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

 – Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

 – Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unterlie-
gen; 

 – Abwasseranlagen 

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen be-
stimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, asbesthal-
tige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen ionisie-
renden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen oder 
Röntgenstrahlen).  

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen sind 
auf  

 (1) gentechnische Arbeiten, 

 (2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

 (3) Erzeugnisse, die  

 – Bestandteile aus GVO enthalten, 

 – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch 

 (1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt, 

 (2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

 (3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, der 
Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, so-
weit es sich handelt um 

 (1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten, 

 (2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 

 (3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 
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 (4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- oder 
Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, Schikane, 
Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen Diskriminie-
rungen.  

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resultie-
ren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräu-
ßerten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er 
weder vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Beitragszahlung 

 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Beitrag und Versicherungssteuer 

 Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungs-
schein angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer 
den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im Sinne von Ziff. 
9.1 zahlt.  

 Der in Rechnung gestellte Beitrag enthält die Versicherungssteu-
er, die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz be-
stimmten Höhe zu entrichten hat. 

 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/ 
erster oder einmaliger Beitrag  

9.1 Der erste oder einmalige Beitrag wird - wenn nichts anderes 
vereinbart ist - unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

 
Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als 
erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages. 

 
9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die 
bis zur Zahlung des Beitrages eintreten, ist der Versicherer nur 
dann nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versiche-
rungsnehmer durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf die-
se Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrages aufmerksam ge-
macht hat. 

 
9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag zu-
rücktreten, solange der Beitrag nicht gezahlt ist. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer nach-
weist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgebeitrag 

10.1 Die Folgebeiträge sind, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, 
am Monatsersten des vereinbarten Beitragszeitraums fällig. 

 Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Beitragsrechnung angegebenen Zeit-
punkt erfolgt. 

10.2 Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der Versi-
cherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass er 
die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

 Der Versicherer wird ihn in Textform zur Zahlung auffordern und 
eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen setzen.  

 Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird ein Folgebeitrag nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Beiträge, Zinsen und Kosten im Ein-

zelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 
10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt bis 
zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der Zah-
lungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 
wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungsfrist 
noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den Ver-
trag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versicherungs-
nehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten Be-
trag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung  

 Ist die Einziehung des Beitrags von einem Konto vereinbart, gilt 
die Zahlung als rechtzeitig, wenn der Beitrag zum Fälligkeitstag 
eingezogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung nicht widerspricht. 

 Konnte der fällige Beitrag ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

 Kann der fällige Beitrag nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu ver-
treten, dass der Beitrag wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

 Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung des Beitrages erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist. 

 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

 Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, sind die 
noch ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungs-
nehmer mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

 Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Beitrags-
zahlung verlangen. 

 

13. Beitragsregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzuteilen, 
ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegenüber 
den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Beitragsrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers 
nachzuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versi-
cherers kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstra-
fe in dreifacher Höhe des festgestellten Beitragsunterschiedes 
verlangen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer be-
weist, dass ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschul-
den trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungsnehmers 
oder sonstiger Feststellungen wird der Beitrag ab dem Zeitpunkt 
der Veränderung berichtigt (Beitragsregulierung), beim Wegfall 
versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des Eingangs 
der Mitteilung beim Versicherer. Der vertraglich vereinbarte Min-
destbeitrag darf dadurch nicht unterschritten werden. Alle ent-
sprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss eingetre-
tenen Erhöhungen und Ermäßigungen des Mindestbeitrages 
werden berücksichtigt 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mitteilung, 
kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die Angaben zu 
machen waren, eine Nachzahlung in Höhe des für diesen Zeit-
raum bereits in Rechnung gestellten Beitrages verlangen. Wer-
den die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Beitragsre-
gulierung statt. Ein vom Versicherungsnehmer zuviel gezahlter 
Beitrag wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb 
von zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung des erhöhten 
Beitrages erfolgten. 
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13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung auf 
Versicherungen mit Beitragsvorauszahlung für mehrere Jahre.  

 

14. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur An-
spruch auf den Teil des Beitrags, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

 

15. Beitragsangleichung 

15.1 Die Versicherungsbeiträge unterliegen der Beitragsangleichung. 
Soweit die Beiträge nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme be-
rechnet werden, findet keine Beitragsangleichung statt. Min-
destbeiträge unterliegen unabhängig von der Art der Beitragsbe-
rechnung der Beitragsangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung für 
die ab dem 1. Juli fälligen Beiträge, um welchen Prozentsatz sich 
im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schadenzah-
lungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze 
Zahl ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell 
durch den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die 
Ermittlung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

 Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im Falle 
einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresbeiträge um den 
sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern (Bei-
tragsangleichung). Der veränderte Folgejahresbeitrag wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Beitragsrechnung be-
kannt gegeben. 

 Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versiche-
rers in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringe-
ren Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder je-
weils für diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der 
Versicherer den Folgejahresbeitrag nur um den Prozentsatz er-
höhen, um den sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen 
nach seinen unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalender-
jahr erhöht hat; diese Erhöhung darf diejenige nicht über-
schreiten, die sich nach dem vorstehenden Absatz ergeben wür-
de. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter 5 Prozent, 
entfällt eine Beitragsangleichung. Diese Veränderung ist jedoch 
in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 
Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

 

16. Dauer und Ende des Vertrages  

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene Zeit 
abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlängert 
sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Vertrags-
partner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen 
Versicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zugegangen 
ist.  

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der 
Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorgesehe-
nen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der Vertrag 
schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf folgenden 
Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem Vertragspartner 
spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versiche-
rungsjahres zugegangen sein. 

 

17. Wegfall des versicherten Risikos  

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so er-
lischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer steht 
für diese Versicherungsperiode nur derjenige Beitrag zu, die dem Zeit-
raum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden hat.  
 
 

18. Kündigung nach Beitragsangleichung  

Erhöht sich der Beitrag aufgrund der Beitragsangleichung gemäß Ziff. 
15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes ändert, 
kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versicherers mit soforti-
ger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt kündigen, in dem die 
Beitragserhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung auf das 
Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem Versiche-
rungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksamwerden der 
Beitragserhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungssteuer begründet kein Kündigungs-
recht. 

 

19. Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

 – vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wur-
de oder 

 – dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gericht-
lich zugestellt wird. 

 Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätestens 
einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zustellung 
der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung sofort 
nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versiche-
rungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

 Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 
20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des Ver-
sicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums 
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. 

 Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines Nieß-
brauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen Verhältnisses 
von einem Dritten übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

 – durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat, 

 – durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode 

 in Schriftform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

 – der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

 – der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Über-
gang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 
eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem 
der Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer laufenden 
Versicherungsperiode und wird das Versicherungsverhältnis 
nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungsnehmer und 
der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser Periode als Ge-
samtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer durch 
den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten unver-
züglich anzuzeigen.  

 Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als 
einen Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige 
dem Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den 
mit dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber 
nicht geschlossen hätte.  

 Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
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Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

 Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. 

 
21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung oder 

Erlass von Rechtsvorschriften  

 Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht er-
lischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt 
an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 

 
22. Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in mehre-
ren Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, ohne 
dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die Aufhe-
bung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungsneh-
mer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem er 
von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat.  

Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die Er-
klärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 

 
Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsneh-
mers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über gefahrerhebli-
che Umstände 

 Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände an-
zuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat und 
die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den Vertrag 
mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versicherungsneh-
mer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach seiner Ver-
tragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versicherer Fragen 
im Sinne des Satzes 1 stellt. 
Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag über-
haupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

 Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als ha-
be er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig ver-
schwiegen. 

23.2 Rücktritt 

 (1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom 
Versicherungsvertrag zurückzutreten.  

  Der Rücktritt kann nur innerhalb eines Monats erfolgen. Die 
Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, in dem der Versicherer von 
der Verletzung der Anzeigepflicht Kenntnis erlangt. Der 
Rücktritt erfolgt durch Erklärung gegenüber dem Versiche-
rungsnehmer. 

 (2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die un-
richtigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich 
noch grob fahrlässig gemacht hat. 

  Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger 
Verletzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Ver-
trag 
auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn 
auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

.  (3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 
 Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 

darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn 
  der Versicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig 

oder unrichtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des 

Versicherungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang 
der Leistung ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber 
kein Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt hat. 

 Dem Versicherer steht der Teil des Beitrages zu, der der bis 
zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht. 

 

23.3 Beitragsänderung oder Kündigungsrecht 

 Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. 

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

 Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rückwir-
kend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 
Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbe-
standteil. 

 Erhöht sich durch die Vertragsanpassung der Beitrag um mehr 
als 10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für 
den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungs-
nehmer den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Mitteilung des Versicherungsnehmers fristlos in Schriftform kün-
digen. 

 Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verlet-
zung der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte 
Recht begründet, Kenntnis erlangt. 

 Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung 
stützt; er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung 
seiner Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht 
verstrichen ist. 

 Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. 

 Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte.
   

23.4 Anfechtung 

 Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer den Teil des Beitrages zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen Ver-
tragszeit entspricht 

 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

 Besonders gefahrdrohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne weiteres 
als besonders gefahrdrohend. 

 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich anzu-
zeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche erho-
ben wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die Ab-
wendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen des 
Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
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des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder gericht-
liches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen oder 
ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls unver-
züglich anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Verwal-
tungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf 
es nicht.  

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflichtanspruch 
gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des Verfahrens 
dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauftragt im 
Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. Der Ver-
sicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht sowie alle 
erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforderten Unter-
lagen zur Verfügung stellen. 

 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus diesem 
Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu erfüllen 
hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines Monats ab 
Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kündigen. Der 
Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung weder auf 
Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. 
Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versi-
cherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Ver-
schuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis 
zu kürzen.  

 Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschut-
zes hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vor-
aussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

 Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

 Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegen-
heit weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der dem 
Versicherer obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, 
wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig ver-
letzt hat.  

 Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes Kündigungs-
recht ausübt. 

 

Weitere Bestimmungen 

 

27. Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur 
in der Person eines Versicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag steht 
ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben den 
Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwortlich. 

 

28. Abtretungsverbot  

 Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststel-
lung ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

 

 

 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an die im 
Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zuständig 
bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner Anschrift 
dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklä-
rung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben ist, 
die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte dem 
Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage nach 
der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entspre-
chend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-
nehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 
entsprechende Anwendung. 

 

30. Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in drei 
Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem Versi-
cherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der Anmel-
dung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entscheidung 
des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

 
31. Zuständiges Gericht  

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den Versicherer 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem Sitz des 
Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständi-
gen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Deutsche Ge-
richt, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit der 
Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines sol-
chen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, müssen 
Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem Ge-
richt erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts 
zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Per-
son, bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz 
oder der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das gleiche 
gilt, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesell-
schaft, Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts 
oder eine eingetragene Partnergesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die gerichtliche 
Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsvertrag den Ver-
sicherungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner 
für den Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. 

 
32. Anzuwendendes Recht  

 Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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PH100 Privathaftpflichtversicherung 

1. Versichertes Risiko 

1.1  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) und der nachstehenden Bestimmungen die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Pri-
vatperson aus den Gefahren des täglichen Lebens, ins-
besondere den in Ziff. 2 bis 16 aufgeführten Tatbe-
ständen und Eigenschaften. 

1.2.  Ausgenommen sind die Gefahren 

(1) eines eigenen oder fremden Betriebes oder Gewer-
bes, eines Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Eh-
renamtes); 

(2) einer verantwortlichen Betätigung in Vereinigungen 
aller Art; 

(3) einer ungewöhnlichen und gefährlichen Beschäfti-
gung. 

2.  Familie, Haushalt und Sport 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht 

2.1  als Familien- und Haushaltungsvorstand, z. B. aus der 
Aufsichtspflicht über minderjährige Kinder (bei der Sin-
gle-Version nur als Haushaltungsvorstand); 

2.2  als Dienstherr der in seinem Haushalt tätigen Personen; 

2.3  als Radfahrer; 

2.4  aus der Ausübung von Sport; ausgenommen ist die jagd-
liche Betätigung und Haftpflichtansprüche aus Schäden 
infolge Teilnahme an Pferde-, Rad- oder Kraftfahrzeug-
rennen sowie den Vorbereitungen hierzu (Training). 

3.  Wohnungen, Immobilien, Räume, Bauherr 

3.1  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber 

(1) einer oder mehrerer Wohnungen einschließlich Fe-
rienwohnung. 

Bei Wohnungseigentum besteht Versicherungs-
schutz in der Eigenschaft als Sondereigentümer. Da-
bei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht aus 
Ansprüchen der Gemeinschaft der Wohnungseigen-
tümer wegen Beschädigung des Gemeinschafts-
eigentums. Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch 
nicht auf den Miteigentumsanteil an dem gemein-
schaftlichen Eigentum. 

(2) eines Wohnhauses, sofern sich in diesem nicht mehr 
als zwei abgeschlossene Wohnungen befinden, 

(3) eines Wochenend-/Ferienhauses, 

einschließlich der zu den Ziff. 3.1 (1) bis  3.1 (3) zugehö-
rigen Garagen und Gärten sowie eines Schrebergartens. 

Als Wochenendhaus gilt auch ein auf Dauer abgestellter 
nicht versicherungspflichtiger Wohnwagenanhänger. 

3.2  Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass die 
genannten Objekte 

 - im Inland gelegen sind; 

 - zumindest teilweise vom Versicherungsnehmer zu 
Wohnzwecken genutzt werden; 

 - keinen Gewerbebetrieb beinhalten. 
Mitversichert gelten vom Versicherungsnehmer 
selbst genutzte Büros und Praxisräume, sofern der 
Anteil der gewerblich genutzten Fläche in qm ge-
ringer als 50 % ist. 

3.3  Hierbei ist mitversichert die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus der Verletzung von Pflichten, die dem Versiche-
rungsnehmer als Inhaber obliegen (z. B. bauliche In-
standhaltung, Beleuchtung, Reinigung, Streuen und 
Schneeräumen auf Gehwegen), auch soweit diese 
mietvertraglich übernommen wurden; 

(2) des Versicherungsnehmers aus dem Miteigentum an 
zu den versicherten Objekten nach Ziff. 3.1 (1) bis 
3.1 (3) gehörenden Gemeinschaftsanlagen, z. B. ge-
meinschaftliche Zugänge zur öffentlichen Straße, 

Wäschetrockenplatz, Garagenhöfe, Abstellplatz für 
Mülltonnen; 

(3) aus der Vermietung von 

 - einzelnen Räumen in den Objekten nach Ziff. 3.1 
(1) bis 3.1 (3); 

 - einer Wohnung in einem Objekt nach Ziff. 3.1 (2); 

 - einem Objekt nach Ziff. 3.1 (3); 

 - Garagen zu den Objekten nach Ziff. 3.1 (1) bis 3.1 
(3); 

nicht jedoch von Wohnungen und Räumen zu ge-
werblichen Zwecken. 

(4) als Bauherr sowie aus der Ausführung von Bauarbei-
ten in Eigenleistung (Neubauten, Umbauten, Repa-
raturen, Abbruch-, Grabearbeiten) bis zu der im Ver-
sicherungsschein genannten veranschlagten Bau-
summe je Bauvorhaben. Übersteigt der Voranschlag 
diese Summe, so muss für das gesamte Vorhaben ei-
ne Bauherrenhaftpflichtversicherung abgeschlossen 
werden; 

(5) als Betreiber einer Photovoltaikanlage auf einem 
Objekt nach Ziff. 3.1 (1) bis 3.1 (3). Nicht versichert 
sind Schäden im Zusammenhang mit der Einspei-
sung des Solarstroms in ein fremdes Stromnetz; 

(6) als früherer Besitzer aus § 836 Abs. 2 BGB, wenn die 
Versicherung bis zum Besitzwechsel bestand; 

(7) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

4.  Mietsachschäden 

4.1  Eingeschlossen ist - abweichend von  Ziff. 7.6 AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht aus der Beschädigung von gemie-
teten Gebäuden, Wohnräumen und sonstigen zu priva-
ten Zwecken gemieteten Räumen in Gebäuden. 

4.2  Ausgeschlossen sind 

(1) Haftpflichtansprüche wegen 

 - Abnutzung, Verschleiß und übermäßiger Bean-
spruchung; 

 - Schäden an Heizungs-, Maschinen-, Kessel- und 
Warmwasserbereitungsanlagen sowie an Elektro- 
und Gasgeräten und allen sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden; 

 - Glasschäden, soweit sich der Versicherungsnehmer 
hiergegen besonders versichern kann; 

 - Schäden infolge von Schimmelbildung; 

(2) die unter den Regressverzicht nach dem Abkommen 
der Feuerversicherer bei übergreifenden Schadener-
eignissen fallenden Rückgriffsansprüche. 

4.3 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich 
aus dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. Die Ersatzleistung für Mietsachschäden 
wird auf die Versicherungssumme für Sachschäden an-
gerechnet. 

5.  Abwässer 

Eingeschlossen sind – teilweise abweichend von  Ziff. 7.14 
(1) AHB - Haftpflichtansprüche wegen Sachschäden durch 
häusliche Abwässer und durch Abwasser aus dem Rück-
stau des Straßenkanals. 

6.  Tiere 

6.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Halter 
oder Hüter von zahmen Haustieren, gezähmten Klein-
tieren und Bienen – nicht jedoch von Hunden, Rindern, 
Pferden, sonstigen Reit- und Zugtieren, wilden Tieren 
sowie von Tieren, die zu gewerblichen oder landwirt-
schaftlichen Zwecken gehalten werden; 

6.2 Mitversichert ist – teilweise abweichend von Ziff. 6.1 – 
die gesetzliche Haftpflicht 

(1) als nicht gewerbsmäßiger Hüter fremder Hunde 
(ausgenommen Kampfhunde) und fremder Pferde, 
wenn dies gefälligkeitshalber und nur gelegentlich 
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erfolgt. Nicht versichert ist das Hüten von Hunden 
und Pferden, deren Halter mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebt und /oder 
zu den durch diesen Vertrag mitversicherten Perso-
nen gehört; 

(2) als Reiter oder Fahrer bei Benutzung fremder Pferde  
und Fuhrwerke zu privaten Zwecken. Nicht versi-
chert ist die Haftpflicht als Reiter oder Fahrer bei 
Benutzung fremder Pferde und Fuhrwerke zu priva-
ten Zwecken, deren Halter mit dem Versicherungs-
nehmer in häuslicher Gemeinschaft lebt und /oder 
zu den durch diesen Vertrag mitversicherten Perso-
nen gehört. 

Leistungen aus der Haftpflichtversicherung des Tierhal-
ters gehen diesem Versicherungsschutz voraus. 

Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche der 
Tierhalter oder –eigentümer. 

7.  Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

7.1  Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Be-
sitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasser-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schä-
den, die durch deren Gebrauch verursacht werden. 

7.2  Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen 
Schäden, die verursacht werden durch den Gebrauch 

(1) von folgenden Landfahrzeugen, soweit hierfür kei-
ne Zulassungs- oder Versicherungspflicht besteht: 

 - Kraftfahrzeugen bis 6 km/h bauartbedingter 
Höchstgeschwindigkeit; 

 - ferngelenkten Modellfahrzeugen; 

 - Kraftfahrzeuganhängern.        

(2) von Luftfahrzeugen, soweit hierfür keine Zulas-
sungs- oder Versicherungspflicht nach § 1 Ziffer 2 
Luftverkehrsgesetz besteht. Für das Kite-Surfen,  
-Boarden, -Sailen und dgl. besteht unabhängig von 
der Leinenlänge/Flughöhe kein Versicherungsschutz 
über diesen Vertrag. 

(3) von folgenden Wasserfahrzeugen: 

 - Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene 
Segelboote und eigene oder fremde Wassersport-
fahrzeuge mit Motor - auch Hilfs- oder Außen-
bordmotoren - oder Treibsätzen; 

 - Windsurfbrettern; 

 - ferngelenkten Modellfahrzeugen. 

7.3  Ergänzend zu Ziff. 7.2 gilt: 

(1) Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht 
wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhanden-
kommen der gebrauchten Fahrzeuge. 

(2) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leis-
tung frei, wenn der Führer eines Fahrzeuges nach 
Ziff. 7.2 beim Eintritt des Versicherungsfalles 

 - nicht die vorgeschriebene behördliche Fahr-
erlaubnis hat; 

 - das Fahrzeug unberechtigt geführt hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber 
dem Versicherungsnehmer bestehen, wenn dieser 
das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtig-
ten Führer ohne Verschulden annehmen durfte oder 
wenn ein Unberechtigter das Fahrzeug geführt hat. 

8.  Schadenereignisse bei vorübergehendem 
Auslandsaufenthalt 

8.1  Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu der im 
Versicherungsschein genannten Dauer ist – abweichend 
von Ziff. 7.9 AHB  - eingeschlossen die gesetzliche Haft-
pflicht aus im Ausland vorkommenden Schadenereignis-
sen. 

8.2  Mitversichert ist – ergänzend zu Ziff. 3 – die gesetzliche 
Haftpflicht aus der vorübergehenden Benutzung oder 
Anmietung (nicht dem Eigentum) von im Ausland gele-

genen Wohnungen und Häusern gemäß Ziff. 3.1 dieser 
Besonderen Bedingungen. 

8.3  Bei den in den USA/US Territorien und Kanada eintre-
tenden Versicherungsfällen oder dort geltend gemach-
ten Ansprüchen werden – abweichend von Ziff. 6.5 AHB 
- die Aufwendungen des Versicherers für Kosten als Leis-
tungen auf die Versicherungssumme angerechnet. 

 Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und 
Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung des Schadens bei oder nach Eintritt des Ver-
sicherungsfalles sowie Schadenermittlungskosten, auch 
Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst entstehen. 
Dies gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind.  

8.4 Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind Ansprüche 
auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere pu-
nitive oder exemplary damages. 

8.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Ver-
tragswährung. Die Verpflichtung des Versicherers gilt 
mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag in der 
Vertragswährung bei einem inländischen Geldinstitut 
angewiesen ist. 

9.  Waffen, Munition und Geschosse 

 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus dem er-
laubten privaten Besitz und aus dem Gebrauch von 
Hieb-, Stoß- und Schusswaffen sowie Munition und Ge-
schossen, nicht jedoch zu Jagdzwecken oder zu strafba-
ren Handlungen. 

10.  Gewässerveränderungen  

10.1  Versichertes Risiko 

 Versichert ist im Umfang des Vertrages – wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden – die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für un-
mittelbare oder mittelbare Folgen von Veränderungen 
der physikalischen, chemischen oder biologischen Be-
schaffenheit eines Gewässers einschließlich des Grund-
wassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der Haftpflicht 
als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von gewässer-
schädlichen Stoffen und aus der Verwendung dieser gela-
gerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür wird aus-
schließlich durch besondere Vereinbarung gewährt). 

10.2  Versicherte Anlagen. 

(1) Abweichend von Ziff. 10.1 ist jedoch versichert die 
gesetzliche Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur 
Lagerung von gewässerschädlichen Stoffen In Be-
hältnissen bis zu 50 Liter/Kilogramm Fassungsver-
mögen (Kleingebinde), sofern das Gesamtfassungs-
vermögen der vorhandenen Kleingebinde 
500 Liter/Kilogramm nicht übersteigt, und aus der 
Verwendung dieser Stoffe. 

(2) Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die 
Mitversicherung. Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und 
Erweiterung des versicherten Risikos) und Ziff. 4. 
AHB (Vorsorgeversicherung) finden keine Anwen-
dung. 

10.3  Rettungskosten 

(1) Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versiche-
rungsnehmer im Versicherungsfall zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens für geboten halten 
durfte (Rettungskosten), sowie außergerichtliche 
Gutachterkosten werden vom Versicherer insoweit 
übernommen, als sie zusammen mit der Entschädi-
gungsleistung die Versicherungssumme für Sach-
schäden nicht übersteigen. Für Gerichts- und An-
waltskosten bleibt es bei der Regelung der AHB. 

(2) Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind 
auch insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der 
Entschädigung die Versicherungssumme für Sach-
schäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers 
von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Scha-
dens gilt nicht als Weisung des Versicherers. 
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10.4  Pflichtwidrigkeiten/Verstöße 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch bewusstes Abweichen 
von dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verord-
nungen, an den Versicherungsnehmer gerichteten be-
hördlichen Anordnungen oder Verfügungen herbeige-
führt haben. 

11.  Vermögensschäden 

11.1  Versichertes Risiko 

 Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzli-
che Haftpflicht wegen Vermögensschäden im Sinne der 
Ziff. 2.1 AHB wegen Versicherungsfällen, die während 
der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind. 

11.2  Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den 

(1) durch vom Versicherungsnehmer (oder in seinem 
Auftrage oder für seine Rechnung von Dritten) 
hergestellten oder gelieferten Sachen, erbrachten 
Arbeiten oder sonstigen Leistungen; 

(2) aus planender, beratender, bau- oder montagelei-
tender, prüfender oder gutachtlicher Tätigkeit; 

(3) aus Ratschlägen, Empfehlungen oder Weisungen 
an wirtschaftlich verbundene Unternehmen; 

(4) aus Vermittlungsgeschäften aller Art; 

(5) aus Auskunftserteilung, Übersetzung, sowie Reise-
veranstaltung; 

(6) aus Anlage-, Kredit-, Versicherungs-, Grundstücks-, 
Leasing- oder ähnlichen wirtschaftlichen Geschäf-
ten, aus Zahlungsvorgängen aller Art, aus Kassen-
führung sowie aus Untreue oder Unterschlagung; 

(7) aus Rationalisierung und Automatisierung 

(8) aus der Verletzung von gewerblichen Schutzrech-
ten und Urheberrechten sowie des Kartell- oder 
Wettbewerbsrechts; 

(9) aus der Nichteinhaltung von Fristen, Terminen, 
Vor- und Kostenanschlägen; 

(10) aus Pflichtverletzungen, die mit der Tätigkeit als 
ehemalige oder gegenwärtige Mitglieder von Vor-
stand, Geschäftsführung, Aufsichtsrat, Beirat oder 
anderer vergleichbarer Leitungs- oder Aufsichts-
gremien / Organe im Zusammenhang stehen; 

(11) aus bewusstem Abweichen von gesetzlichen oder 
behördlichen Vorschriften, von Anweisungen oder 
Bedingungen des Auftraggebers oder aus sonsti-
ger bewusster Pflichtverletzung; 

(12) aus dem Abhandenkommen von Sachen, auch z. B. 
von Geld, Wertpapieren und Wertsachen; 

(13) aus Schäden durch ständige Immissionen (z. B. Ge-
räusche, Gerüche, Erschütterungen). 

12.  Mitversicherte Personen 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 

12.1  des Ehegatten/eingetragenen Lebenspartners  des Ver-
sicherungsnehmers. 

12.2 ihrer unverheirateten und nicht in einer eingetragenen 
Lebenspartnerschaft lebenden Kinder (auch Stief-, A-
doptiv- und Pflegekinder). 

(1) Bei volljährigen Kindern besteht Versicherungs-
schutz jedoch nur, solange sie sich noch in einer un-
unterbrochenen Schul- oder sich hieran unmittelbar 
anschließenden Berufsausbildung (berufliche Erst-
ausbildung - Lehre und/oder Studium – auch in um-
gekehrter Reihenfolge -; nicht Zweitlehre oder 
Zweitstudium, Referendarzeit, Fortbildung und dgl.) 
befinden. Bei Ableistung des Grundwehr- oder Zivil-

                                                                         
 Eingetragener  Lebenspartner ist derjenige, der in einer eingetragenen Lebens-
partnerschaft im Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleich-
baren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten lebt. Als eingetragene Le-
benspartnerschaften gelten auch die den Partnerschaften im Sinne des Lebens-
partnerschaftsgesetz vergleichbaren Partnerschaften nach dem Recht anderer 
Staaten. 

 

dienstes (einschl. des freiwilligen zusätzlichen 
Wehrdienstes) oder des freiwilligen sozialen Jahres 
vor, während oder im Anschluss an die Berufsausbil-
dung bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Un-
mittelbar bzw. nicht als Unterbrechung im vorste-
henden Sinne ist ein Zeitraum bis zu einem Jahr. 

(2) Für volljährige Kinder besteht Versicherungsschutz 
auch noch nach Beendigung der Schul-
/Berufsausbildung bei vorliegender Arbeitslosigkeit 
in unmittelbarem Anschluss an die berufliche Erst-
ausbildung und zwar bis zu einem Jahr. 

(3) Für volljährige Kinder mit geistiger und/oder körper-
licher Behinderung besteht Versicherungsschutz, so-
lange sie mit dem Versicherungsnehmer in häusli-
cher Gemeinschaft leben. 

12.3 Mitversichert ist - soweit ausdrücklich vereinbart und im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen namentlich 
benannt - die gleichartige gesetzliche Haftpflicht als Pri-
vatperson des in nichtehelicher, häuslicher Lebensge-
meinschaft mit dem Versicherungsnehmer lebenden 
Partners und dessen Kinder im Sinne von Ziff. 12.2. 

(1) Es gilt ausdrücklich vereinbart, dass mit Einschluss 
des Partners der Versicherungsschutz für den etwai-
gen Ehegatten des Versicherungsnehmers endet. 

(2) Die Mitversicherung erlischt in dem Zeitpunkt, in 
dem die häusliche Lebensgemeinschaft aufgelöst ist. 

12.4 Für die Privathaftpflicht zur Single-Version gilt: 

 Der Versicherungsnehmer ist der alleinige Versicherte. 
Die persönliche Haftpflicht eines Ehegatten, Lebens-
partners oder von Kindern nach Ziff. 12.1 bis 12.3 ist 
nicht versichert. Bei Änderung der persönli-
chen/familiären Verhältnisse des Versicherungsnehmers 
(z.B. Heirat, Geburt, Adoption, Pflegschaft eines Kindes) 
besteht für diese Personen eingeschränkt Versicherungs-
schutz im Rahmen der Vorsorgeversicherung (Ziff. 4. 
AHB). 

12.5  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht der im Haus-
halt des Versicherungsnehmers beschäftigten Personen 
gegenüber Dritten aus dieser Tätigkeit. Das gleiche gilt 
für Personen, die aus Arbeitsvertrag oder gefälligkeits-
halber die in Ziff. 3.1 bezeichneten Wohnungen, Häuser 
und Gärten betreuen oder hierzu den Streudienst verse-
hen. 

 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch VII handelt. 

12.6 Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche  
- des Versicherungsnehmers gegen mitversicherte Per-

sonen; 
- mitversicherter Personen gegen den Versicherungs-

nehmer; 
- mitversicherter Personen untereinander.  

Mitversichert sind jedoch Regressansprüche aus überge-
gangenem Recht von Trägern der Sozialversicherung 
und Sozialhilfe, privaten Krankenversicherern, privaten 
und öffentlichen Arbeitgebern/Dienstherrn wegen Per-
sonenschäden. 

12.7 Sinngemäße Anwendung 

 Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden für die mitversicherten Personen sinn-
gemäß Anwendung. 
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13.  Fortsetzung der Privathaftpflichtversiche-
rung nach dem Tod des Versicherungsneh-
mers 

Für die mitversicherten Personen besteht der bedin-
gungsgemäße Versicherungsschutz im Falle des Todes 
des Versicherungsnehmers bis zum nächsten Beitragsfäl-
ligkeitstermin fort. Wird die nächste Beitragsrechnung 
durch den überlebenden Ehegatten oder den mitversi-
cherten Lebenspartner eingelöst, so wird dieser Versi-
cherungsnehmer.  

14. Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen  
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Ver-
fügungen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. 
Das gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, so-
weit sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

15.  Versicherungsschutz mit Selbstbeteiligung 

 Falls besonders vereinbart gilt unter Hinweis auf Ziff. 6.4 
AHB folgendes: 

Der Versicherungsnehmer ist mit dem im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen festgelegten Betrag an 
jedem Schaden selbst beteiligt. 

 Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht 
kein Versicherungsschutz; bei Schäden über die Selbst-
beteiligung hinaus wird der vereinbarte Betrag in Abzug 
gebracht. 

16.  Leistungsumfang 

 Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Ri-
sikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung 
(BBR-PHV) genannten Versicherungssummen und 
Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. und 6. AHB wird hin-
gewiesen. 

 Entgegen der in Ziff. 4.2 AHB genannten Versicherungs-
summen beträgt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko 50 % der vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summen für Personen- und Sachschäden und – soweit 
vereinbart – für Vermögensschäden. 
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Klauseln zur privaten Haftpflichtversicherung 
 

Wichtiger Hinweis: Diese Klauseln gelten nur, wenn sie vereinbart werden und  
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen aufgeführt sind. 
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PH101 Forderungsausfalldeckung  

1.  Versichertes Risiko 

1.1 Versicherungsschutz besteht für den Fall, dass der Versi-
cherungsnehmer während der Wirksamkeit dieser Aus-
falldeckung durch einen Dritten in einem Mitgliedstaat 
der Europäischen Union, in Norwegen, der Schweiz oder 
Liechtenstein geschädigt wird und die daraus resultie-
renden berechtigten zivilrechtlichen Schadenersatzan-
sprüche nicht realisiert werden können (z. B. wegen 
Vermögenslosigkeit des Schädigers). 

2.  Mitversicherte Personen 

2.1  Mitversichert sind gleichartige Ansprüche des Ehegat-
ten, der Kinder und des Lebenspartners, sofern diese 
bedingungsgemäß in der Privathaftpflichtversicherung 
ohne besondere Beitragsberechnung mitversichert sind. 
Für sonstige mitversicherte Personen besteht Versiche-
rungsschutz nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist. 

2.2  Die für den Versicherungsnehmer getroffenen Bestim-
mungen finden für die mitversicherten Personen sinn-
gemäß Anwendung. 

3.  Versicherte Schäden 

Versichert sind die finanziellen Folgen von Personen-
schäden (Tötung oder Gesundheitsbeeinträchtigung von 
Menschen) oder Sachschäden (Beschädigung oder Ver-
nichtung von Sachen), für die der Schädiger aufgrund 
gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts dem Versicherungsnehmer zum Schadenersatz 
verpflichtet ist. 

Nicht versichert sind Schäden, die in ursächlichem Zu-
sammenhang mit nuklear- und genetischen Schäden, 
soweit diese nicht auf eine medizinische Behandlung zu-
rückzuführen sind, Krieg, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Streik, Aussperrung oder Erdbeben stehen. 

4.  Inhalt und Umfang des Versicherungsschutzes 

Mit der Ausfalldeckung wird der Versicherungsnehmer 
so gestellt, als ob der Schädiger Versicherungsschutz ü-
ber eine eigene Privathaftpflichtversicherung genießen 
würde. 

Der Versicherungsschutz richtet sich nach den vereinbar-
ten Versicherungssummen und versicherten Tatbe-
ständen der in diesem Vertrag enthaltenen Privathaft-
pflichtversicherung für den Versicherungsnehmer. 
Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für Scha-
denersatzansprüche gegenüber Haltern und Hütern von 
Hunden, für die nach Ziff. 6.1 PH100 BBR-PHV kein Ver-
sicherungsschutz besteht. 

5.  Voraussetzung für die Leistung ist, dass 

5.1  die ausgefallene Forderung (ohne Zinsen und Kosten 
der Rechtsverfolgung) mindestens 2.500 EUR beträgt; 
hierbei werden Teilleistungen des Schädigers angerech-
net; 

5.2  der Schädiger zum Zeitpunkt des Schadenereignisses 
seinen festen Wohnsitz in einem Mitgliedstaat der Eu-
ropäischen Union, in Norwegen, der Schweiz oder Liech-
tenstein hatte; 

5.3  der Versicherungsnehmer gegen den Schädiger ein 
rechtskräftiges, vollstreckbares Urteil vor einem Gericht 
eines Mitgliedstaates der Europäischen Union, Norwe-
gens, der Schweiz oder Liechtensteins erstritten hat. 

Einem Urteil gleichgestellt sind ein 

- Vollstreckungsbescheid; 

- gerichtlicher Vergleich; 

- notarielles Schuldanerkenntnis mit Unterwerfungs-
klausel, aus dem hervorgeht, dass sich der Schädiger 
persönlich der sofortigen Zwangsvollstreckung in sein 
gesamtes Vermögen unterwirft. 

5.4  die Zwangsvollstreckung nachgewiesenermaßen fehlge-
schlagen ist oder aussichtslos erscheint. 

(1) Eine Zwangsvollstreckung ist fehlgeschlagen, wenn 
sie nicht oder nicht zur vollständigen Befriedigung 

der Ansprüche des Versicherungsnehmers geführt 
hat. 

(2) Eine Zwangsvollstreckung erscheint insbesondere 
dann als aussichtslos, wenn der Schädiger 

 - innerhalb der letzten 3 Jahre die eidesstattliche 
Versicherung abgegeben hat; 

 - in der örtlichen Schuldnerkartei des Gerichtes ge-
führt wird; 

5.5  der Versicherungsnehmer seine Ansprüche gegen den 
Schädiger an den Versicherer abtritt. 

6.  Ausschluss der Leistung 

6.1 Kein Versicherungsschutz besteht für Gefahren 

 - die dem Bereich eines Betriebes, Gewerbes, Berufes, 
Dienstes, Amtes (auch Ehrenamtes) oder einer ver-
antwortlichen Betätigung in Vereinigungen aller Art 
des Schadenersatzpflichtigen zuzurechnen sind, oder 

 - die einer Pflichtversicherung unterliegen. 

6.2 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden an 

 - Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeugen oder Kraftfahrzeug-
anhängern; 

 - Immobilien, für die gemäß Ziff. 3. PH100 BBR-PHV 
kein Versicherungsschutz besteht; 

 - Pferden oder sonstigen Reit- oder Zugtieren oder an 
Zuchttieren; 

 - Sachen, die (auch) dem Bereich eines Betriebes, Ge-
werbes, Berufes, Dienstes oder Amtes (auch Ehrenam-
tes) eines Versicherten zuzurechnen sind. 

6.3 Des Weiteren erstreckt sich der Versicherungsschutz 
nicht auf 

(1) Verzugszinsen, Vertragsstrafen, Kosten der Rechts-
verfolgung; 

(2) Schäden zu deren Ersatz 

 - bei einem Dritten Leistungen beantragt werden 
können oder ein Dritter Leistungen zu erbringen 
hat (z.B. aus Sach- oder Haftpflichtversicherun-
gen), 

 - ein Sozialleistungsträger Leistungen zu erbringen 
hat, auch nicht, soweit es sich um Rückgriffs-, Be-
teiligungsansprüche oder ähnliches von Dritten 
handelt; 

(3) Forderungen aufgrund eines gesetzlichen oder ver-
traglichen Forderungsübergangs; 

(4) Ansprüche, soweit sie darauf beruhen, dass berech-
tigte Einwendungen oder begründete Rechtsmittel 
nicht oder nicht rechtzeitig vorgebracht oder einge-
legt wurden; 

(5) Ansprüche aus Schäden, die der Schädiger durch 
vorsätzliches Handeln herbeigeführt hat. 

7.  Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

7.1  Der Versicherungsnehmer hat dem Versicherer den Versi-
cherungsfall anzuzeigen. Er ist verpflichtet, alle für  
den Schadenfall relevanten Tatumstände wahrheitsge-
mäß und ausführlich zu melden. Insbesondere hat er dem 
Versicherer den Originaltitel und die Original-
Vollstreckungsunterlagen auszuhändigen. Auf Wunsch 
des Versicherers hat er diesem alle Auskünfte und sonsti-
gen Unterlagen, aus denen sich ergibt, dass ein Versiche-
rungsfall im Sinne der Klausel vorliegt, zu überlassen. 

7.2  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet nachzuweisen. 
dass die Zwangsvollstreckung fehlgeschlagen ist oder 
aussichtslos erscheint. Hierfür hat er z.B., das Vollstre-
ckungsprotokoll des Gerichtsvollziehers, aus dem sich 
die Erfolglosigkeit der Zwangsvollstreckung ergibt, vor-
zulegen, 

7.3  Bei Verletzung dieser Obliegenheiten gilt Ziff. 26. AHB 
entsprechend. 

8.  Ansprüche Dritter 

Dritte, insbesondere der Schädiger, können aus diesem 
Vertrag keine Rechte herleiten. 
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PH102 Kautionsleistung bei Schäden im Ausland 

Hat der Versicherungsnehmer im Ausland durch behördliche 
Anordnung eine Kaution zur Sicherstellung von Leistungen auf-
grund seiner gesetzlichen Haftpflicht zu hinterlegen, stellt der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer den erforderlichen Be-
trag bis zu der im Versicherungsschein genannten Summe je 
Versicherungsfall und für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres bis zum Doppelten dieser Summe zur Verfügung. 

Der Kautionsbetrag wird auf eine vom Versicherer zu leistende 
Schadenersatzzahlung angerechnet. 

Ist die Kaution höher als der zu leistende Schadenersatz, so ist 
der Versicherungsnehmer verpflichtet, die Differenz zurückzu-
zahlen.  

Das gleiche gilt, wenn die Kaution als Strafe, Geldbuße oder für 
die Durchsetzung nicht versicherter Schadenersatzforderungen 
einbehalten wird oder die Kaution verfallen ist. 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Vertragswäh-
rung. Die Verpflichtung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt 
als erfüllt, in dem der Betrag in der Vertragswährung bei einem 
inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

PH103 Erweiterter Vorsorgeschutz 

In Abänderung von Ziff. 4.2 AHB (Vorsorgeversicherung) wird 
der Versicherungsschutz für Personen- und Sachschäden auf die 
im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen genannten Ver-
sicherungssummen für Personen- und Sachschäden erhöht. 

Sofern im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nichts 
anderes vereinbart ist, beträgt die Gesamtleistung für alle Versi-
cherungsfälle eines Versicherungsjahres – auch gemäß Vorsor-
geversicherung Ziff. 4. AHB – das Doppelte der vereinbarten 
Versicherungssummen. 

PH105 Internetrisiko 

1. Versichertes Risiko 

Eingeschlossen ist – insoweit abweichend von Ziff. 7.15 
AHB – die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers wegen Schäden aus dem Austausch, der Über-
mittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
z.B. im Internet, per E-Mail oder mittels Datenträger, 

soweit es sich handelt um Schäden aus 

1.1 der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung 
oder Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei 
Dritten durch Computer-Viren und/oder andere Schad-
programme; 

1.2 der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen 

(1)  sich daraus ergebender Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderungen sowie 

(2)  der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht 
oder fehlerhaft erfasster Daten; 

1.3 der Zerstörung des Zugangs Dritter zum elektronischen 
Datenaustausch; 

1.4 Für Ziff. 1.1 bis 1.3 gilt: 

Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dass seine auszu-
tauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch Sicherheitsmaßnahmen und/oder –techniken (z.B. 
Virenscanner, Firewall) gesichert oder geprüft werden 
bzw. geprüft worden sind, die dem Stand der Technik 
entsprechen. Diese Maßnahmen können auch durch 
Dritte erfolgen. 

Verletzt der Versicherungsnehmer diese Obliegenheit, 
so gilt Ziff. 26.1 AHB 

2. Versicherungssummen 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen sowie in diesen Besonderen Bedingungen und Ri-
sikobeschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung 
(BBR-PHV) genannten Versicherungssummen wobei 
Vermögensschäden wie Sachschäden behandelt werden. 

Abweichend von Ziff. 6.2 AHB stellen diese zugleich die 
Höchstersatzleistung für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres dar. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung 
eintretende Versicherungsfälle gelten als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

(1) auf derselben Ursache; 

(2) auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere 
sachlichem und zeitlichem Zusammenhang; 

(3) auf dem Austausch, der Übermittlung und Bereit-
stellung elektronischer Daten mit gleichen Mängeln 
beruhen. 

Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 

3. Auslandschäden 

Versicherungsschutz besteht – abweichend von Ziff. 7.9 
AHB – für Versicherungsfälle im Ausland. 

Dies gilt jedoch nur, soweit die versicherten Haftpflicht-
ansprüche in europäischen Staaten und nach dem Recht 
europäischer Staaten geltend gemacht werden. 

4. Nicht versicherte Risiken 

Nicht versichert sind Ansprüche aus nachfolgend ge-
nannten Tätigkeiten und Leistungen: 

(1) Software-Erstellung, -Handel, -Implementierung, -
Pflege; 

(2) IT-Beratung, -Analyse, -Organisation, -Einweisung, -
Schulung; 

(3) Netzwerkplanung, -installation, -integration, -
betrieb, -wartung, -pflege; 

(4) Bereithaltung fremder Inhalte, z.B. Access-, Host-, 
Full-Service-Providing; 

(5) Betrieb von Datenbanken. 

5. Ausschlüsse/Risikoabgrenzungen 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprü-
che 

5.1 wegen Schäden, die dadurch entstehen, dass der Versi-
cherungsnehmer bewusst 

(1)  unbefugt in fremde Datenverarbeitungssyste-
me/Datennetze eingreift (z.B. Hacker-Attacken, De-
nial of  Service Attacks), 

(2)  Software einsetzt, die geeignet ist, die Datenord-
nung zu zerstören oder zu verändern (z.B. Software-
Viren, Trojanische Pferde); 

5.2 die im Zusammenhang stehen mit 

(1) massenhaft versandten, vom Empfänger ungewoll-
ten elektronisch übertragenen Informationen (z.B. 
Spamming), 

(2) Dateien (z.B. Cookies), mit denen widerrechtlich be-
stimmte Informationen über Internet-Nutzer ge-
sammelt werden können; 

5.3 gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten, soweit diese den Schaden durch bewusstes Ab-
weichen von gesetzlichen oder behördlichen Vorschrif-
ten (z.B. Teilnahme an rechtswidrigen Online-Tausch-
börsen) oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzun-
gen herbeigeführt haben. 

PH110 Verlust fremder privater Schlüssel 

1.  Versichertes Risiko 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2. AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von fremden nicht 
berufsbezogenen Schlüsseln (auch General-/Haupt-
schlüssel und Zugangs-/Codekarten für eine zentrale 
Schließanlage), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des 
Versicherungsnehmers befunden haben. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzli-
chen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnah-
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men (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-
lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

Bei Sondereigentümern sind versichert Haftpflichtan-
sprüche der Gemeinschaft der Wohnungseigentümer. 
Die Leistungspflicht erstreckt sich jedoch nicht auf den 
Miteigentumsanteil an dem gemeinschaftlichen Eigen-
tum. 

2.  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 

 - Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruchs); 

 - dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

3.  Höchstersatzleistung 

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich 
aus dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

4.  Selbstbehalt 

Unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB beträgt die Selbstbetei-
ligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 
EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung be-
steht kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 150 
EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbeteiligung in 
Abzug gebracht. 

PH111 Verlust fremder beruflicher Schlüssel 

1.  Versichertes Risiko 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2. AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von fremden be-
rufsbezogenen Schlüsseln sowie Dienstschlüsseln (auch 
General-/Hauptschlüssel und Zugangs-/Codekarten für 
eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig im 
Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzli-
chen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-
lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

2.  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 

 - Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruchs); 

 - dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des 
Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen 
Dritten überlassen wurden; 

 - dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

3.  Höchstersatzleistung 

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich 
aus dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

4.  Selbstbehalt 

Unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB beträgt die Selbstbetei-
ligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 
EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung be-
steht kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 150 
EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbeteiligung in 
Abzug gebracht. 

PH120 Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeits-
handlung 

Für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung gilt: 

Der Versicherer wird sich nicht auf einen stillschweigenden Haf-
tungsausschluss bei Gefälligkeitshandlungen des Versicherungs-
nehmers oder mitversicherter Personen berufen, soweit dies der 
Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer (z. B. 
Kaskoversicherer) nicht leistungspflichtig ist. 

Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser Summe für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

PH121  Schäden durch nicht deliktfähige Kinder 

(Gilt nicht für den Single-Tarif) 

Für Schäden durch mitversicherte minderjährige Kinder gilt: 

Der Versicherer wird sich nicht auf eine Deliktunfähigkeit von 
mitversicherten minderjährigen Kindern berufen, soweit dies 
der Versicherungsnehmer wünscht und ein anderer Versicherer 
(z. B. ein Sozialversicherungsträger, Kaskoversicherer) nicht leis-
tungspflichtig ist. 
Ein Mitverschulden des Geschädigten wird angerechnet. 

Der Versicherer behält sich Rückgriffsansprüche wegen seiner 
Aufwendungen gegen schadenersatzpflichtige Dritte (z. B. we-
gen Aufsichtspflichtverletzung) vor, soweit sie nicht Versicherte 
dieses Vertrages sind. 

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser Summe für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

PH130 Praktikumsklausel 

1. Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Teil-
nahme am fachpraktischen Unterricht an einer Fach-, 
Gesamt-, Hochschule oder Universität. 

2.  Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen Schä-
den an Lehrgeräten (auch Maschinen) der Fach-, Ge-
samt-, Hochschule oder Universität. Die Höchstersatzleis-
tung für derartige Schäden beträgt 10.000 EUR je Scha-
denereignis. Unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB  beträgt die 
Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Schaden 150 EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbst-
beteiligung besteht kein Versicherungsschutz; bei Schä-
den über 150 EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbe-
teiligung in Abzug gebracht. 

PH131 Betreuertätigkeit 

(gilt nicht für den Single-Tarif) 

1. Mitversichert ist - soweit ausdrücklich vereinbart - die 
persönliche gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als vom Vormundschaftsgericht bestellter Be-
treuer/Vormund für die zu betreuende Person. Die zu 
betreuende Person ist im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen namentlich zu benennen. 

2.  Für die Dauer der Betreuung/Vormundschaft ist im Um-
fange der Vertragsbestimmungen ebenfalls mitversi-
chert die persönliche gesetzliche Haftpflicht der zu be-
treuenden Person. Erlangt die zu betreuende Person 
Versicherungsschutz aus einem anderen fremden Haft-
pflichtversicherungsvertrag, so entfällt insoweit der Ver-
sicherungsschutz aus diesem Vertrag. 

3. Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Haft-
pflichtansprüche der betreuten Person und der weiteren 
mitversicherten Personen untereinander. 

PH132 Tagesmuttertätigkeit 

(gilt nicht für den Single-Tarif) 

1. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Tätig-
keit als Tagesmutter (Tageseltern) für bis zu 5 minder-
jährige Kinder. Versichert ist dabei insbesondere die Tä-
tigkeit aus der Beaufsichtigung von tagsüber zur Be-
treuung übernommenen Kindern im Rahmen des eige-
nen Haushalts, auch außerhalb der Wohnung (z.B. bei 
Spielen, Ausflügen usw.). 

2. Versicherungsschutz besteht, wenn es sich bei dieser Tä-
tigkeit um eine unentgeltliche Tätigkeit als Tagesmutter 
(Tageseltern) handelt oder um eine entgeltliche Tätig-
keit, soweit diese im Rahmen des Gesetzes über gering-
fügig Beschäftigte erfolgt. 

3. Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der Tageskinder während der Obhut bei den Tagesel-
tern. Erlangt das Tageskind Versicherungsschutz aus ei-
nem anderen fremden Haftpflichtversicherungsvertrag, 
so entfällt insoweit der Versicherungsschutz aus diesem 
Vertrag. 
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4. Mitversichert sind gesetzliche Haftpflichtansprüche der 
Kinder bzw. ihrer Erziehungsberechtigten für Schäden, 
die die zu betreuenden Kinder erleiden. Nicht versichert 
ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Kinder so-
wie die Haftpflicht wegen Abhandenkommens von Sa-
chen und der Verlust von Geld der zu betreuenden Kin-
der. 

PH139 Angehörigenklausel 

(Gilt nicht für den Single-Tarif) 

1. In Erweiterung zu Ziff. 12. PH100 BBR-PHV gilt: 

1.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden unverheirateten Enkelkinder bis zur 
Beendigung der Schul- oder Berufsausbildung entspre-
chend Ziff. 12.2 (1) PH100 BBR-PHV. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden nicht berufstätigen Elternteile des 
Versicherungsnehmers oder des mitversicherten Part-
ners. 

2. Die Mitversicherung endet, sobald die mitversicherte 
Person nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer lebt. 

PH140 Erweiterte Angehörigenklausel 

(Gilt nicht für den Single-Tarif) 

1. In Erweiterung zu Ziff. 12. PH100 BBR-PHV gilt: 

1.1 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht 
der in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungs-
nehmer lebenden unverheirateten Kinder ohne Alters-
beschränkung, auch nach Abschluss der Ausbildung. 

1.2 Mitversichert ist – soweit ausdrücklich vereinbart und im 
Versicherungsschein oder seinen Nachträgen namentlich 
benannt - die gleichartige gesetzliche Haftpflicht eines 
in häuslicher Gemeinschaft mit dem Versicherungsneh-
mer lebenden alleinstehenden Familienangehörigen. 

2. Die Mitversicherung endet, sobald die mitversicherte 
Person nicht mehr in häuslicher Gemeinschaft mit dem 
Versicherungsnehmer lebt. 

PH141 Austauschschüler 

(gilt nicht für den Single-Tarif) 

In Erweiterung zu Ziff. 12. PH100 BBR-PHV gilt: 

Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Haftpflicht minder-
jähriger Personen, die sich vorübergehend - bis zu 12 Monate - 
im Haushalt des Versicherungsnehmers aufhalten (z.B. Aus-
tauschschüler oder Au-pair), soweit Versicherungsschutz nicht 
über eine anderweitige Versicherung besteht. 

PH150 Erweiterte Kraft-, Luft-, Wasserfahrzeug-
klausel 

Ergänzend zu Ziff. 7. PH100 BBR-PHV ist auch versichert die ge-
setzliche Haftpflicht wegen Schäden, die verursacht werden 
durch den Gebrauch von folgenden Fahrzeugen, sofern hierfür 
keine Zulassungs- oder Versicherungspflicht besteht: 

- Kraftfahrzeuge ohne Rücksicht auf eine Höchstgeschwindig-
keit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehren; 

- selbstfahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 km/h 
bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit; 

- eigene Segelboote mit einer Segelfläche bis 10 qm. 

PH151 Gemietete Wasserfahrzeuge mit Motor 

1. Ergänzend zu Ziff. 7. PH100 BBR-PHV ist auch versichert 
die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden die verur-
sacht werden durch den Gebrauch von fremden Motor-
booten (auch Segelboote mit Hilfsmotor) bis zu einer 
Motorstärke von 55 kW (75 PS) bzw. Segelboote mit ei-
ner Segelfläche bis 30 qm, soweit dieser Gebrauch gele-
gentlich und jeweils nur vorübergehend bis zu höchs-
tens 4 Wochen erfolgt. 

Der Versicherungsschutz besteht nur insoweit, als nicht 
die Haftpflichtversicherung des Halters des fremden 

Bootes verpflichtet ist, dem berechtigten Führer des 
Bootes Versicherungsschutz zu gewähren. 

2. Nicht versichert ist der Gebrauch von Wasserfahrzeugen, 
die 

 - von mitversicherten Personen gehalten werden oder 
in deren Eigentum stehen; 

 - für einen ununterbrochenen Zeitraum von mehr als 
4 Wochen in Gewahrsam oder Besitz genommen wer-
den. 

PH161 Anlagenrisiko oberirdischer Heizöltank 

1. Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 10.2 PH100 
BBR-PHV die gesetzliche Haftpflicht als Inhaber einer 
oberirdischen Heizöltankanlage (auch Kellertank) bis zu 
einem Gesamtfassungsvermögen von maximal 10.000 l 
auf den mitversicherten in- und ausländischen Grund-
stücken. 

2.  Werden diese Mengen überschritten, so entfällt die Mit-
versicherung. Ziff. 3.1 (2) AHB (Erhöhung und Erweite-
rung des versicherten Risikos) und Ziff. 4. AHB (Vorsor-
geversicherung) finden keine Anwendung. 

PH162 Immobilien im Ausland 

Abweichend von Ziff. 8.2 PH100 BBR-PHV bezieht sich der Versi-
cherungsschutz auch auf das Eigentum von einer in der EU, 
Norwegen, Schweiz oder Liechtenstein gelegenen (Ferien-) 
Wohnung und / oder eines Ein-/Zweifamilienhaus sowie der da-
zugehörigen Garagen und Gärten. 

PH170 Vermietung an Feriengäste 

1. In Erweiterung zu Ziff. 3. PH100 BBR-PHV gilt: 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Ver-
mietung von Zimmern an Feriengäste mit Abgabe von 
Frühstück. 

Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist, dass 

- es sich um ein selbstbewohntes im Inland gelegenes 
Ein- oder Zweifamilienhaus handelt 

- nicht mehr als 8 Betten an Feriengäste vermietet wer-
den; 

- keine gewerbsmäßige Fremdenpension unterhalten 
wird;  

- zur Bedienung der Gäste kein Personal eingestellt ist. 

2. Nicht versichert ist die Haftpflicht aus Beschädigung, 
Vernichtung und Abhandenkommen der von den be-
herbergten Gästen eingebrachten Sachen. 

PH171 Vermietung von Eigentumswohnungen 

In Erweiterung zu Ziff. 3. PH100 BBR-PHV gilt: 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung 
von im Inland gelegenen und im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen näher bezeichneten Eigentumswohnungen / 
Wochenend- Ferienhäusern.  

PH172 Vermietung von Räumen zu gewerblichen 
Zwecken und Garagen 

In Erweiterung zu Ziff. 3. PH100 BBR-PHV gilt: 

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus der Vermietung 
von im Inland gelegenen und im Versicherungsschein oder sei-
nen Nachträgen näher bezeichneten Räumen zu gewerblichen 
Zwecken und / oder Garagen  

PH180 Besondere Bedingungen und Risikobe-
schreibungen zur Amtshaftpflichtversicherung 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Amtshaft-
pflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. Dieses Risiko 
kann nur als Zusatzrisiko zur Privathaftpflichtversicherung 
(PH100 BBR-PHV) versichert werden. 

1. Versicherbare Personen 

Aufnahmefähig sind alle Beamten, Angestellten und 
Arbeiter des öffentlichen Dienstes (d.h. des Bundes, der 
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Länder, der Gemeinden, der kommunalen Verbände 
und sonstiger Körperschaften des öffentlichen Rechts) 
sowie Personen, die in einem vergleichbaren Dienstver-
hältnis stehen. 
Kein Versicherungsschutz besteht für  

- Ärzte aller Fachbereiche (auch Tierärzte); 

- kommunale und staatliche Baubeamte 

- Bedienstete in Forschungs- und wissenschaftlichen In-
stituten 

Scheidet der Versicherungsnehmer während der Dauer 
des Vertrages aus dem Dienst (z.B. infolge Pensionie-
rung oder aus sonstigen Gründen) aus, so erlischt damit 
die Amtshaftpflichtversicherung. Die Privathaftpflicht-
versicherung bleibt bestehen. 

2. Versicherter Tätigkeitsbereich  

Versichert ist – im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung 
(AHB) - die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungs-
nehmers als Richter oder Beamter, Angestellter und Ar-
beiter des öffentlichen Dienstes und als Soldat (nicht je-
doch als Wehrpflichtiger) oder Angehöriger des Bun-
desgrenzschutzes 

- bei Ausübung seiner dienstlichen Verrichtung 

- in der von ihm angegebenen dienstlichen/beruflichen 
Tätigkeit. 

3. Leistungsumfang 

Die Versicherung umfasst 

- Ansprüche geschädigter Dritter gegen den Versicher-
ten, 

- Rückgriffsansprüche wegen Schäden, die der Dienst-
herr einem Dritten zu ersetzen hatte, 

- Ansprüche des Dienstherrn wegen ihm unmittelbar 
zugefügter Schäden. 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen sowie in diesen Zusatz-Bedingungen und Risiko-
beschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung (ZBR-
PHV) genannten Versicherungssummen und Selbstbetei-
ligungen. Auf Ziff. 5. und 6. AHB wird hingewiesen. 

4. Mitversichert 

4.1 sind – im Rahmen der AHB - Haftpflichtansprüche aus 
Schäden, für die der Versicherte auf Grund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen öffentlich-rechtlichen Inhalts 
einzustehen hat; 

4.2 ist – im Rahmen der AHB - die gesetzliche Haftpflicht des 
dienstlichen Vertreters des Versicherten, es sei denn, der 
Vertreter ist selbst entsprechend versichert; 

4.3 ist  - soweit ausdrücklich vereinbart und im Versiche-
rungsschein oder seinen Nachträgen ausdrücklich aus-
gewiesen - die gleichartige gesetzliche Haftpflicht des 
Ehegatten des Versicherungsnehmers. 

5. Nicht versichert  

sind Haftpflichtansprüche 

5.1 aus Nebenämtern und Nebenbeschäftigungen, soweit 
sie nicht dienstlich angeordnet sind; 

5.2 aus der Jagdausübung; 

5.3 durch Halten von Tieren; 

5.4 aus der Verwendung von Kraft-, Luft-, Wasser und 
Schienenfahrzeugen; 

5.5 durch Sprengungen und Entschärfen von Munition oder 
anderen Explosivkörpern; 

5.6 infolge vorschriftswidrigen Umgangs mit brennbaren 
oder explosiven Stoffen; 

5.7 aus der Verwaltung von Grundstücken oder der Führung 
wirtschaftlicher Betriebe; 

5.8 aus der Betätigung im Flugsicherungsdienst oder Lot-
sendienst; 

5.9 aus handwerklicher Berufstätigkeit, z.B. auf dem Gebiet 
des Kraftfahrzeugs- oder Nachrichtenwesens oder der 
Waffenverwaltung; 

5.10 wegen Schäden am Eigentum der Dienststelle oder an 
von Dritten der Dienststelle oder dem Versicherungs-
nehmer anvertrauten Sachen oder wegen Schäden an 
fremden Sachen anlässlich seiner Tätigkeit; 

5.11 aus Vermögensschäden. Die im Versicherungsschein an-
gegebene Versicherungssumme für Vermögensschäden 
gilt nicht für die Amtshaftpflichtversicherung. 

6. Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

6.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht des Eigentümers, Be-
sitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-, Wasser-
fahrzeugs oder Kraftfahrzeuganhängers wegen Schä-
den, die durch deren Gebrauch verursacht werden. 

6.2 Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch von 

(1) Flugmodellen, soweit hierfür keine Zulassungs- oder 
Versicherungspflicht nach § 1 Ziffer 2 Luftverkehrs-
gesetz besteht. Für das Kite-Surfen, -Boarden,  
-Sailen und dgl. besteht unabhängig von der Leinen-
länge/Flughöhe kein Versicherungsschutz über die-
sen Vertrag. 

(2) Wassersportfahrzeugen, ausgenommen eigene Se-
gelboote und eigene oder fremde Wasser-
sportfahrzeuge mit Motoren - auch Hilfs- oder Au-
ßenbordmotoren - oder Treibsätzen. 

7. Verlust fremder berufsbezogener Schlüssel 

Soweit ausdrücklich vereinbart und im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen ausdrücklich ausgewie-
sen, gilt: 

7.1  Versichertes Risiko 

Eingeschlossen ist - in Ergänzung von Ziff. 2. AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB - die gesetzliche Haft-
pflicht aus dem Abhandenkommen von fremden be-
rufsbezogenen Schlüsseln sowie Dienstschlüsseln (auch 
General-/Hauptschlüssel für eine zentrale Schließanla-
ge), die sich rechtmäßig im Gewahrsam des Versiche-
rungsnehmers befunden haben. 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzli-
chen Haftpflichtansprüche wegen der Kosten für die 
notwendige Auswechslung von Schlössern und Schließ-
anlagen sowie für vorübergehende Sicherungsmaßnah-
men (Notschloss) und einen Objektschutz bis zu 14 Ta-
gen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an welchem der Ver-
lust des Schlüssels festgestellt wurde. 

7.2  Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 

- Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z. B. wegen 
Einbruchs); 

- dem Verlust von Schlüsseln, die dem Arbeitgeber des 
Versicherungsnehmers von Kunden oder sonstigen 
Dritten überlassen wurden; 

- dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie 
sonstigen Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 
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7.3  Höchstersatzleistung 

Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis ergibt sich 
aus dem Versicherungsschein und beträgt das Doppelte 
dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

7.4  Selbstbehalt 

Unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB beträgt die Selbstbetei-
ligung des Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 
EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung be-
steht kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 150 
EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbeteiligung in 
Abzug gebracht. 

8. Besonderheiten bei Lehrern: 

8.1 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus 

(1) der Erteilung von Experimentalunterricht (auch mit 
radioaktiven Stoffen); 

(2) der Erteilung von Nachhilfestunden; 

(3) der Tätigkeit als Kantor und/oder Organist; 

(4) Leitung und/oder Beaufsichtigung von Schüler- oder 
Klassenreisen sowie Schulausflügen und damit ver-
bundenen Aufenthalten in Herbergen und Heimen, 
auch bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis 
zu einem Jahr. 

8.2 Für einen vorübergehenden Auslandsaufenthalt bis zu 
einem Jahr gilt folgende Besondere Bedingung: 

Eingeschlossen ist - abweichend von Ziff. 7.9 AHB - die 
gesetzliche Haftpflicht aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen. 

(1) Bei den in den USA/US-Territorien und Kanada ein-
tretenden Versicherungsfällen oder dort geltend 
gemachten Ansprüchen werden - abweichend von 
Ziff. 6.5 AHB - die Aufwendungen des Versicherers 
für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadener-
mittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.  

(2) Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind An-
sprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, ins-
besondere punitive oder exemplary damages. 

(3) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Ver-
tragswährung. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag 
in der Vertragswährung bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

8.3 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche 

(1) aus Forschungs- oder Gutachtertätigkeit sowie Lehr-
tätigkeit im Ausland. 

(2) wegen Personenschäden, bei denen es sich um 
Dienst- oder Arbeitsunfälle im Betrieb, der Schule 
oder Dienststelle gemäß den beamtenrechtlichen 
Bestimmungen oder der Reichsversicherungsord-
nung handelt; eingeschlossen ist jedoch die Haft-
pflicht wegen Personenschäden aus Arbeitsunfällen 
von Kindern, Schülern, Lernenden und Studie-
renden. 

9. Besonderheiten bei Bundeswehr-, Bundesgrenz-
schutz-, Polizei- und Zollangehörigen: 

Soweit ausdrücklich vereinbart und im Versicherungs-
schein oder seinen Nachträgen ausdrücklich ausgewie-
sen, gilt: 

Mitversichert ist in Ergänzung von Ziff. 2. AHB und ab-
weichend von Ziff. 7.6 AHB die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers gegenüber dem Dienstherrn 
aus dem Abhandenkommen von fiskalischem Eigentum 
einschließlich Verwarnungsblocks gemäß dem Ord-
nungswidrigkeitengesetz. 

Die Höchstleistung je Schadenereignis beträgt 500 EUR. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Ab-
handenkommen von Geld, Wertpapieren und Wertsa-
chen. 
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Besondere Klauseln 
zur Privathaftpflicht zum 
Zurich Maklerkonzept Privatkunden 
 

 

 

Wichtiger Hinweis: Diese Klauseln gelten nur, wenn sie vereinbart 
werden und im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
aufgeführt sind. 

 

Inhaltsverzeichnis 

1. Erweiterte Angehörigenklausel 

2. Erweiterte Klausel für Inhaber von unbebauten 
Grundstücken 

3. Erweiterte Klausel Anlagenrisiko oberirdischer Heizöltanks 

4. Erweiterte Klausel für Tiere 

5. Erweiterte Klausel Forderungsausfall 

6. Erweiterte Klausel Gefälligkeitsschäden 

7. Erweiterte Praktikumsklausel 

8. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder Sachen 

9. Erweiterte Klausel Tagesmutter 

10. Sachschäden an Arbeitskollegen 

11. Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 

12. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

13. Verlust ehrenamtlicher Schlüssel 

14. Änderung zu Verlust von fremden privaten, fremden 
beruflichen Schlüsseln und Dienstschlüsseln 

15. Änderung zur Mitversicherung von Luftfahrzeugen 
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1. Erweiterte Angehörigenklausel 

(Gilt nicht für die Single-Deckung) 

1.1 In Ergänzung zu Klausel PH139 Punkt 1.1 gilt der Versiche-
rungsschutz bis zu einem Jahr nach Beendigung der Schul-/ 
Berufsausbildung. 

 

1.2 Ergänzend zu Klausel PH 139 Punkt1.2 sind die namentlich 
benannten Eltern und Großeltern des Versicherungsnehmers oder 
des mitversicherten Partners auch versichert, sofern diese in einem 
Altenheim wohnen. 

 

2. Erweiterte Klausel für Inhaber von unbebauten 
Grundstücken 

In Ergänzung zu Klausel PH 100 Punkt 3.1 (1) ist die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inhaber eines in 
Deutschland, der EU, Norwegen, Schweiz oder Liechtenstein 
gelegenen, unbebauten und im Versicherungsschein benannten 
Grundstückes bis 1.500 qm mitversichert. 

 

3. Erweiterte Klausel Anlagenrisiko oberirdischer 
Heizöltanks 

In Ergänzung zu Klausel PH 161 Punkt 1 wird das Gesamt-
fassungsvermögen auf maximal 12.000 l erweitert. 

 

4. Erweiterte Klausel für Tiere 

Abweichend zu Klausel PH 100 Punkt 6.1 ist ein verordneter 
Blinden- oder Begleithund des Versicherungsnehmers oder einer 
mitversicherten Person eingeschlossen. 

 

5. Erweiterte Klausel Forderungsausfall 

Abweichend von Klausel PH 101 Punkt 5.1 ist die Voraussetzung 
für die Leistung bereits ab einer Forderungshöhe von mindestens 
2.000 EUR gegeben. 

6. Erweiterte Klausel Gefälligkeitsschäden 

6.1 Abweichend von Klausel PH 120 beträgt die Versicherungs-
summe für Sachschäden aus Anlass einer Gefälligkeitshandlung 
EUR 30.000. Als Gefälligkeitshandlung gilt auch das vorüber-
gehende Hüten eines fremden Hauses. 

 

6.2 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt das 
Doppelte dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

 

6.3 Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Schaden beträgt 150 EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbst-
beteiligung besteht kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 
150 EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug 
gebracht. 

 

7. Erweiterte Praktikumsklausel 

Abweichend von Klausel PH 130 Punkt 2 beträgt die Selbst-
beteiligung je Schadenfall 50 EUR. 

 

8. Beschädigung, Vernichtung oder Verlust fremder 
Sachen 

8.1 Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2.2 AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der Beschädigung - auch von medi-
zinischen Diagnosegeräten-, der Vernichtung oder dem Verlust 
von fremden Sachen, die zu privaten Zwecken gemietet, 
gepachtet, geliehen wurden oder Gegenstand eines besonderen 
Verwahrungsvertrages waren. 

8.2 Ausgeschlossen bleiben:  

a) Schäden an Sachen, die dem Beruf oder Gewerbe der 
versicherten Personen dienen;  

b) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung;  

c) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch von Geld, 
Urkunden und Wertpapieren;  

d) Vermögensfolgeschäden;  

e) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 

f) Sachen, die durch verbotene Eigenmacht erlangt wurden. 

 

8.3 Die Höchstersatzleistung beträgt 10.000 EUR je Versiche-
rungsfall, maximal das Doppelte dieser Summe für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

8.4 Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Schaden beträgt 500 EUR – Ausnahme medizinische Diagnose-
geräte –. Für Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht 
kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 500 EUR hinaus wird 
die vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug gebracht. 

 

9. Erweiterte Klausel Tagesmutter 

(Gilt nicht für die Single-Deckung) 

In Ergänzung zu Klausel PH 132 Punkt 1 und 2 ist die gesetzliche 
Haftpflicht aus der Tätigkeit als Tagesmutter (Tageseltern), 
insbesondere aus der übernommenen Beaufsichtigung von bis zu 
sechs minderjährigen Kindern mitversichert. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn es sich dabei um 
eine berufliche Tätigkeit handelt. Nicht versichert ist jedoch die 
Ausübung dieser Tätigkeit in Betrieben und Institutionen, z.B. 
Kindergärten, Kinderhorten oder Kindertagesstätten. 

10. Sachschäden an Gegenständen von Arbeitskollegen 

10.1 In Abweichung von Ziff. 7.7 AHB gelten Sachschäden an 
Gegenständen von Arbeitskollegen bis zu einem Betrag von  
2.500 EUR mitversichert. 

 

10.2 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt das 
Doppelte dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 

 

10.3 Ausgeschlossen bleiben 

a) Schäden durch Abnutzung, Verschleiß und übermäßige 
Beanspruchung;  

b) Schäden an Schmuck- und Wertsachen, auch von Geld, 
Urkunden und Wertpapieren;  

c) Vermögensfolgeschäden;  

d) Schäden an Land-, Luft- und Wasserfahrzeugen; 

 

11. Mietsachschäden an mobilen Gegenständen 

11.1 Ergänzend zu Klausel PH 100 Punkt 4.1 ist bei vorüber-
gehend gemieteten Ferienwohnungen und -häusern sowie 
Hotelzimmern und Pensionen die Beschädigung von beweglichen 
Einrichtungs- und Ausstattungsgegenständen (z.B. Mobiliar, 
Gardinen, Geschirr) bis zu einem Betrag von 10.000 EUR 
mitversichert. 

 

11.2 Die Höchstersatzleistung je Schadenereignis beträgt das 
Doppelte dieser Summe für alle Versicherungsfälle eines Versiche-
rungsjahres. 
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11.3 Die Selbstbeteiligung des Versicherungsnehmers an jedem 
Schaden beträgt 500 EUR. Für Schäden bis zur Höhe der Selbst-
beteiligung besteht kein Versicherungsschutz; bei Schäden über 
500 EUR hinaus wird die vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug 
gebracht. 

 

12. Ehrenamtliche Tätigkeiten 

Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht aus einer nicht hoheit-
lichen ehrenamtlichen Tätigkeit oder unentgeltlichen Freiwilligen-
arbeit aufgrund eines sozialen Engagements. 

Hierunter fällt z.B. die Mitarbeit 

– in der Kranken- und Altenpflege, der Behinderten-, Kirchen- 
und Jugendarbeit 

– in Vereinen, Bürgerinitiativen, Parteien und 
Interessenverbänden 

– bei der Freizeitgestaltung in Sportvereinigungen, 
Musikgruppen, bei Pfadfindern oder gleichartig organisierten 
Gruppen. 

Erlangt der Versicherte Versicherungsschutz aus einem anderen 
Haftpflichtversicherungsvertrag (z.B. Vereins- oder Betriebs-
Haftpflichtversicherung), entfällt der Versicherungsschutz aus 
diesem Vertrag. 

Nicht versichert sind die Gefahren aus der Ausübung von  

a) öffentlichen/hoheitlichen Ehrenämtern wie z.B. als Bürger-
meister, Gemeinderatsmitglied, Schöffe, Laienrichter, Prüfer 
für Kammern, Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr 

b) wirtschaftlichen/sozialen Ehrenämtern mit beruflichem 
Charakter wie z.B. als Betriebs- oder Personalrat, 
Versichertenältester, Vertrauensperson nach § 40 SGB IV, 
beruflicher Betreuer nach §1897 (6) BGB. 

 

13. Verlust ehrenamtlicher Schlüssel 

13.1 Versichertes Risiko 

Eingeschlossen ist – in Ergänzung von Ziff. 2 AHB und 
abweichend von Ziff. 7.6 AHB – die gesetzliche Haftpflicht aus 
dem Abhandenkommen von fremden ehrenamtlich überlassenen 
Schlüsseln (auch General-/Hauptschlüssel und Zugangs-/ 
Codekarten für eine zentrale Schließanlage), die sich rechtmäßig 
im Gewahrsam des Versicherungsnehmers befunden haben.  

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die gesetzlichen 
Haftpflichtansprüche wegen Kosten für die notwendige 
Auswechslung von Schlössern und Schließanlagen sowie für 
vorübergehende Sicherungsmaßnahmen (Notschloss) und einen 
Objektschutz bis zu 14 Tagen, gerechnet ab dem Zeitpunkt, an 
welchem der Verlust des Schlüssels festgestellt wurde. 

 

13.2 Ausgeschlossen bleiben Haftpflichtansprüche aus 

– Folgeschäden eines Schlüsselverlustes (z.B. wegen 
Einbruchdiebstahls); 

– dem Verlust von Schlüsseln, die dem ehrenamtlich tätigen  
Versicherungsnehmer oder seiner ehrenamtlichen Einrichtung 
von Kunden oder sonstigen Dritten überlassen wurden; 

– dem Verlust von Tresor- und Möbelschlüsseln sowie sonstigen 
Schlüsseln zu beweglichen Sachen. 

 

13.3 Höchstersatzleistung 

Die Höchstersatzleitung je Schadensereignis ergibt sich aus dem 
Versicherungsschein und beträgt das Doppelte dieser Summe für 
alle Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

14. Änderung zu Verlust von fremden privaten, fremden 
beruflichen Schlüsseln und Dienstschlüsseln 

In den Klauseln PH 110 und PH 111  entfällt der Punkt 4.  

In der Klausel PH180 entfällt Punkt 7.4. 

Bei dem Verlust der fremden privaten, fremden beruflichen und 
dienstlichen Schlüsseln gilt keine Selbstbeteiligung vereinbart. 

 

15. Änderung zur Mitversicherung von Luftfahrzeugen 

In Abänderung zur Klausel PH 100 Punkt 7 entfällt Punkt 7.2 (2).  

Versichert ist jedoch die gesetzliche Haftpflicht wegen Schäden, 
die verursacht werden durch den Gebrauch von Luftfahrzeugen, 
soweit hierfür keine Zulassungs- oder Versicherungspflicht 
besteht. 
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Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) 

 
 

PH200 Tierhalterhaftpflichtversicherung 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein 
oder seinen Nachträgen die Mitversicherung der Tierhalterhaft-
pflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist. 

 

1. Versichertes Risiko 

1.1  Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versiche-
rungsbedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
und der nachstehenden Besonderen Bedingungen die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Hal-
ter der im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
aufgeführten Hunde und/oder Reit- und Zugtiere. 

Bei Tierhaltung zu beruflichen, betrieblichen, gewerbli-
chen o. dgl. Zwecken finden diese Bestimmungen keine 
Anwendung.  

2.  Besondere Bedingungen für Hundehalter 

2.1 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht aus 
privater Hundehaltung. 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

- der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers 

- des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

2.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Hunde-
welpen des versicherten Hundes. Der Versicherungs-
schutz endet, wenn sich die Hundewelpen nicht mehr im 
Besitz des Versicherungsnehmers befinden, spätestens 
jedoch nach Ablauf von drei Monaten seit deren Geburt. 
Es gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversiche-
rung (Ziff. 4. AHB). 

2.3 Jagdhunde, für die bereits Versicherungsschutz durch 
eine Jagdhaftpflichtversicherung besteht, sind nicht mit-
versichert. 

2.4 Deckungseinschränkung bei gefährlichen Hunden 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Haltung 
folgender Hunderassen einschließlich Kreuzungen aller 
Art mit diesen Hunderassen: 

A - Akbas, Alano, Alaunt, American-Pittbull-Terrier, 
American-Staffordshire-Terrier, American Bulldog, 
Argentinische Dogge, Argentinischer Mastiff; 

B - Bandog, Berger de Beauce (Beauceron), Berger de 
Brie (Briard), Bordeaux Dogge, Bulldog,  Bullmastiff, 
Bullterrier; 

C - Ca de Bestiar, Ca de Bou, Cane Corso, Cane de Presa, 
Chinesischer Kampfhund, Carpatin; 

D - Deutsche Dogge, Dobermann, Dogo Argentino, 
Dogue de Bordeaux; 

E - Englische Bulldogge, Estrela-Berghund; 

F - Fila Brasileiro, Fila de Sao Miguel, Fila da Terceira; 

K - Kangal, Karabash, Karakatschan, Karsthund, 
Kaukasischer Owtscharka, Komondor, Kraski Ovcar, 
Kuba Dogge, Kuvasz; 

L - Liptak (Goralenhund); 

M - Maremmaner Hirtenhund, Mastin(o), Mastin(o) 
Canario, Mastin(o) Espanol, Mastin(o) de los Pirineos, 
Mastino Napole(i)tano, Mastiff, Mittelasiatischer 
Owtscharka, Mioritic, Molosser; 

O - Owtscharka; 

P - Perro de Presa, Pit(t)-Bull, Pits, Pittbull-Terrier, 
Podhalanski, Polski Owczarek, Presa Canario, Presa 
Mallorquin, Pyrenäenberghund; 

R - Rafeiro do Alentejo, Rhodesian Ridgeback, Römischer 
Kampfhund, Rottweiler; 

S - Sarplaninac, Slovensky Cuvac, Staffordshire, Stafford-
shire Bullterrier, Staffordshire Terrier, Südrussischer 
Owtscharka; 

T - Tibetanischer Mastiff, Tornjak, Tosa, Tosa-Inu; 

oder behördlich als gefährlich festgestellte Hunde. 

2.5 Schadenereignisse bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt 

(1)  Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu 
zwei Jahren ist – abweichend von  Ziff. 7.9 AHB – 
eingeschlossen die gesetzliche Haftpflicht aus im 
Ausland vorkommenden Schadenereignissen. 

(2) Bei den in den USA/US-Territorien und Kanada ein-
tretenden Versicherungsfällen oder dort geltend 
gemachten Ansprüchen werden – abweichend von 
Ziff. 6.5 AHB – die Aufwendungen des Versicherers 
für Kosten als Leistungen auf die Versicherungs-
summe angerechnet. 

Kosten sind: Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- 
und Gerichtskosten; Aufwendungen zur Abwen-
dung oder Minderung des Schadens bei oder nach 
Eintritt des Versicherungsfalles sowie Schadener-
mittlungskosten, auch Reisekosten, die dem Versi-
cherer nicht selbst entstehen. Dies gilt auch dann, 
wenn die Kosten auf Weisung des Versicherers ent-
standen sind.  

(3) Vom Versicherungsschutz ausgenommen sind An-
sprüche auf Entschädigung mit Strafcharakter, ins-
besondere punitive oder exemplary damages. 

(4) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Ver-
tragswährung. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag 
in der Vertragswährung bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

3.  Besondere Bedingungen für Pferdehalter 

3.1 Versichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers aus der privaten Haltung von Reit- 
und Zugtieren (Pferde, Kleinpferde, Ponys, Maultiere, 
Esel usw.). 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 

 - der Familienangehörigen des Versicherungsnehmers 

 - des Hüters, sofern er nicht gewerbsmäßig tätig ist. 

3.2  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Pferde-
fohlen des versicherten Pferdes. Der Versicherungsschutz 
endet, wenn sich die Pferdefohlen nicht mehr im Besitz 
des Versicherungsnehmers befinden, spätestens jedoch 
nach Ablauf von sechs Monaten seit deren Geburt. Es 
gelten dann die Bestimmungen der Vorsorgeversiche-
rung (Ziff. 4. AHB). 
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3.3 Eingeschlossen ist die gesetzliche Haftpflicht des Versi-
cherungsnehmers und des berechtigten Reiters aus der 
Teilnahme an Turnieren, Rennen und Schauvorführun-
gen mit Pferden und Ponys sowie den Vorbereitungen 
hierzu (Training), sofern hierdurch kein Einkommen er-
zielt wird oder aufgrund von Verträgen Geld- oder Sach-
leistungen vereinnahmt werden. 

3.4 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der Haltung von Zugtieren mit Benut-
zung eigener bzw. fremder Fuhrwerke zu privaten 
Zwecken einschließlich der gelegentlichen unentgelt-
lichen Beförderung von Gästen. 

3.5 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der gelegentlichen, unentgeltlichen 
Überlassung der Tiere an andere Personen (Fremdreiter-
risiko), sofern bei diesen keine Tierhaltereigenschaft 
(z. B. durch Reitbeteiligung) vorliegt. 

3.6 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus Schäden 
durch gewollten oder ungewollten Deckakt. 

3.7 Mitglieder eines dem Landessportverband angeschlosse-
nen Reit- und Fahrvereins 

 Für Mitglieder eines dem Landessportverband ange-
schlossenen Reit- und Fahrvereins gilt folgendes: 

(1) Der Versicherungsnehmer ist Mitglied des dem Lan-
dessportverband angeschlossenen – im Antrag na-
mentlich genannten – Reit- und Fahrvereins. 

(2) Schäden, die bei der Teilnahme an Veranstaltungen 
und Übungen des Reit- und Fahrvereins entstehen, 
sind im Rahmen dieses Vertrages nur insoweit versi-
chert, als kein Versicherungsschutz durch die Ver-
eins-Haftpflichtversicherung des Vereins besteht. 

 (3) Die Pferdehalter-Haftpflichtversicherung erlischt 
unabhängig von der vereinbarten Vertragsdauer mit 
dem Ausscheiden des Versicherungsnehmers aus 
dem dem Landessportverband angeschlossenen Reit- 
und Fahrvereins. 

3.9  Schadenereignisse bei vorübergehendem Auslandsauf-
enthalt 

(1) Bei vorübergehendem Auslandsaufenthalt bis zu 
zwei Jahren ist – abweichend von  Ziff. 7.9 AHB – 
eingeschlossen die gesetzliche Haftpflicht aus in 
Ländern der Europäischen Union, Schweiz, Norwe-
gen und Liechtenstein vorkommenden Schadener-
eignissen. 

(2) Die Leistungen des Versicherers erfolgen in der Ver-
tragswährung. Die Verpflichtung des Versicherers 
gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Betrag 
in der Vertragswährung bei einem inländischen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

4. Kfz, Kfz-Anhänger und Wasserfahrzeuge 

4.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftrage Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeugan-
hängers verursachen. 

4.2 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Wasserfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Wasserfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden. 

4.3 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten. 

4.4 Eine Tätigkeit der in Ziff. 4.1 und 4.2 genannten Perso-
nen an einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger 
und Wasserfahrzeug ist kein Gebrauch im Sinne dieser 
Bestimmung, wenn keine dieser Personen Halter oder 
Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das Fahrzeug hier-
bei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

5. Luft- und Raumfahrzeuge 

5.1 Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die 
der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine 
von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder 
Raumfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

5.2 Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicher-
ten (Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein 
Versicherungsschutz, so gilt das auch für alle anderen 
Versicherten. 

5.3 Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 

(1) der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder 
Lieferung von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Tei-
len für Luft- oder Raumfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luft- oder Raumfahrzeu-
gen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren, 

(2) Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, 
Überholung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder 
Raumfahrzeugen oder deren Teilen, 

 und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit 
diesen beförderten Sachen, der Insassen und allen sich 
daraus ergebenden Vermögensschäden sowie wegen 
sonstiger Schäden durch Luft- oder Raumfahrzeuge. 

6. Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden gemäß der Beson-
deren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Mit-
versicherung von Vermögensschäden PH800 ZBR-PHV. 

7. Leistungsumfang 

 Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nach-
trägen sowie in diesen Zusatz-Bedingungen und Risiko-
beschreibungen zur Privathaftpflichtversicherung (ZBR-
PHV) genannten Versicherungssummen und Selbstbetei-
ligungen. Auf Ziff. 5. und Ziff. 6. AHB  wird hingewiesen. 

Entgegen der in Ziff. 4,2 AHB genannten Versicherungs-
summen beträgt der Versicherungsschutz für das neue 
Risiko 50 % der vertraglich vereinbarten Versicherungs-
summen für Personen- und Sachschäden und – soweit 
vereinbart – für Vermögensschäden. 
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Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) 

 
 

PH400 Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversiche-
rung 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen die Mitversicherung der Haus- und Grundbesit-
zerhaftpflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist sowie nur 
für überwiegend privat genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser. 
Mitversichert gelten vom Versicherungsnehmer selbst genutzte 
Büros und Praxisräume, sofern der Anteil an der gewerblich genutz-
ten Fläche in qm geringer als 50% ist. 

 

1.  Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Versichert ist - im Rahmen der Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der 
folgenden Bedingungen - die gesetzliche Haftpflicht des Ver-
sicherungsnehmers aus seinen sich aus dem nachstehend be-
schriebenen Risiko ergebenden Eigenschaften, Rechtsver-
hältnissen und Tätigkeiten. 

2.  Versichertes Risiko 

2.1  Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Eigentümer und 
Besitzer (z. B. als Mieter, Pächter, Nutznießer oder Leasing-
nehmer) von Grundstücken - nicht jedoch von Luftlandeplät-
zen -, Gebäuden oder Räumlichkeiten. Versichert sind hierbei 
Schäden infolge von Verstößen gegen die dem Versiche-
rungsnehmer in den o. g. Eigenschaften obliegenden Pflich-
ten (z. B. bauliche Instandhaltung, Beleuchtung, Reinigung, 
Streuung der Gehwege bei Winterglätte, Schneeräumen auf 
dem Bürgersteig und Fahrdamm). 

Übt der Versicherungsnehmer auf dem Grundstück einen Be-
ruf oder Betrieb aus, wird Versicherungsschutz für das Haft-
pflichtrisiko aus dem Haus- und Grundbesitz nur durch eine 
besondere Berufs- oder Betriebs-Haftpflichtversicherung ge-
währt. 

Mitversichert sind jedoch vom Versicherungsnehmer selbst 
genutzte Büros und Praxisräume, sofern der Anteil der ge-
werblich genutzten Fläche in qm geringer als 50% ist. 

2.2  Mitversichert ist hinsichtlich dieser Grundstücke, Gebäude 
und Räumlichkeiten auch die gesetzliche Haftpflicht 

(1) des Versicherungsnehmers als Bauherr oder Unterneh-
mer von Bauarbeiten (Neubauten, Umbauten, Reparatu-
ren, Abbruch-, Grabearbeiten). Übersteigen die aufge-
wendeten Baukosten je Bauvorhaben die im Versiche-
rungsschein ausgewiesene Summe, entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die 
Vorsorgeversicherung (Ziff. 4. AHB); 

(2) des Versicherungsnehmers als früherer Besitzer aus § 836 
Abs. 2 BGB, wenn die Versicherung bis zum Besitzwech-
sel bestand; 

(3) der durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, 
Beleuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke 
beauftragten Personen für Ansprüche, die gegen sie aus 
Anlass der Ausführung dieser Verrichtungen erhoben 
werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personen-
schäden, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Be-
rufskrankheiten im Betrieb des Versicherungsnehmers 
gemäß dem Sozialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das 
gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infol-
ge des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zu-
gefügt werden; 

(4) der Insolvenzverwalter in dieser Eigenschaft. 

2.3 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB - Haft-
pflichtansprüche Dritter wegen Sachschäden durch häusliche 
Abwässer, die im Gebäude selbst anfallen (also keine indus-
triellen oder gewerblichen Abwässer), und Haftpflichtan-
sprüche wegen Sachschäden, die durch Abwässer aus dem 
Rückstau des Straßenkanals auftreten. Ziff. 7.10 AHB bleibt 
unberührt. Diese Deckungserweiterung findet für die Um-
welt-Haftpflichtversicherung keine Anwendung. 

3.  Wohnungseigentümergemeinschaften 

3.1  Bei Gemeinschaften von Wohnungseigentümern im Sinne 
des Gesetzes vom 15.03.1951 gilt außerdem: 

Versicherungsnehmer ist die Gemeinschaft der Wohnungsei-
gentümer. 

(1) Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht der Gemein-
schaft der Wohnungseigentümer aus dem gemeinschaft-
lichen Eigentum. 

(2) Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht 
des Verwalters und der Wohnungseigentümer bei Betä-
tigung im Interesse und für Zwecke der Gemeinschaft. 

3.2 Eingeschlossen sind - abweichend von Ziff. 7.14 AHB in Ver-
bindung mit Ziff. 7.5 AHB - 

(1) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers ge-
gen den Verwalter; 

(2) Ansprüche eines einzelnen Wohnungseigentümers ge-
gen die Gemeinschaft der Wohnungseigentümer; 

(3) gegenseitige Ansprüche von Wohnungseigentümern bei 
Betätigung im Interesse und für Zwecke der Gemein-
schaft; 

(4) Ausgeschlossen bleiben Schäden am Gemeinschafts-, 
Sonder- und Teileigentum sowie alle damit im Zusam-
menhang stehenden Folgeschäden. 

4.  Deckungserweiterungen 

4.1 Vorsorgeversicherung 

Abweichend von Ziff. 4 AHB gelten die vereinbarten Versi-
cherungssummen auch für die Vorsorgeversicherung. 

4.2 Arbeitsmaschinen 

(1) Nicht zulassungs- und nicht versicherungspflichtige 
selbstfahrende Arbeitsmaschinen wie Aufsitzrasenmä-
her, Kehrmaschinen und Schneeräumgeräte (nicht je-
doch Stapler, Erdbewegungsgeräte etc.) bis 20 km/h so-
wie handgeführte Arbeitsmaschinen sind wie folgt mit-
versichert: 

Versichert sind Fahrten auf dem versicherten Grund-
stück. Bei Fahrten auf beschränkt öffentlichen  
Grundstücken und öffentlichen Wegen und Plätzen be-
steht Versicherungsschutz, sofern dem nicht ein gesetz-
liches oder behördliches Verbot entgegensteht. 

Für diese Fahrzeuge gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 
3.1 (2) und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

(2) Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht we-
gen Beschädigung, Vernichtung oder Abhandenkom-
men der gebrauchten Fahrzeuge. 

Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeugs beim Eintritt 
des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat. 
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Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem 
Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer be-
stehen, wenn dieser das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei 
dem berechtigten Fahrer ohne Verschulden annehmen 
durfte oder wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahr-
zeug geführt hat. 

4.3 Gewässerschäden 

(1) Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziff. 7.10 AHB ist für die 
Haus- und Grundbesitzerhaftpflichtversicherung bei pri-
vaten Risiken nicht anzuwenden. 

(2) Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (au-
ßer Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Haus- und 
Grundbesitzerhaftpflichtversicherung zu nachfolgenden 
Bedingungen: 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermö-
gensschäden wie Sachschäden behandelt werden, die 
gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers für 
mittelbare oder unmittelbare Folgen von Veränderun-
gen der physikalischen, chemischen oder biologischen 
Beschaffenheit eines Gewässers einschließlich des 
Grundwassers (Gewässerschäden) mit Ausnahme der 
Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lagerung von 
gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwendung 
dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür 
wird ausschließlich durch gesonderten Vertrag ge-
währt). 

(3) Kleingebinde 

Mitversichert ist jedoch, sofern nicht Leistungen aus an-
deren Versicherungen erlangt werden können, die ge-
setzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers als Inha-
ber von Anlagen zur Lagerung von gewässerschädlichen 
Stoffen in Behältnissen bis zu 50 Liter/Kilogramm Fas-
sungsvermögen (Kleingebinde), sofern diese zu dem 
Anwesen gehören und das Gesamtfassungsvermögen 
der vorhandenen Kleingebinde 500 Liter/Kilogramm 
nicht übersteigt sowie aus der Verwendung dieser Stof-
fe. 

Achtung: Der Versicherungsschutz erlischt, wenn die 
Mengenbegrenzungen überschritten werden! 

(4) Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungs-
nehmer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Min-
derung des Schadens für geboten halten durfte (Ret-
tungskosten), sowie außergerichtliche Gutachterkosten 
werden vom Versicherer insoweit übernommen, als sie 
zusammen mit der Entschädigungsleistung die Versiche-
rungssumme für Sachschäden nicht übersteigen. Für Ge-
richts- und Anwaltskosten bleibt es bei der Regelung der 
AHB. Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Ret-
tungs- und außergerichtliche Gutachterkosten sind auch 
insoweit zu ersetzen, als sie zusammen mit der Entschä-
digung die Versicherungssumme für Sachschäden über-
steigen. Eine Billigung des Versicherers von Maßnahmen 
des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Abwendung 
oder Minderung des Schadens gilt nicht als Weisung des 
Versicherers. 

(5) Vorsatz 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversi-
cherten), die den Schaden durch vorsätzliches Abwei-
chen von den dem Gewässerschutz dienenden Gesetzen, 
Verordnungen, an den Versicherungsnehmer gerichte-
ten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen her-
beigeführt haben. 

(6) Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schä-
den, die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignis-
sen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inne-
ren Unruhen, Generalstreik (in der Bundesrepublik oder 
in einem Bundesland) oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen. Das 
gleiche gilt für Schäden durch höhere Gewalt, soweit 
sich elementare Naturkräfte ausgewirkt haben. 

5. Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden gemäß der Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Mitversiche-
rung von Vermögensschäden PH800 ZBR-PHV. 

6. Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) genannten 
Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. 
und 6. AHB wird hingewiesen. 
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Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) 

 
 

PH500 Gewässerschadenhaftpflichtversicherung 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen die Mitversicherung der Gewässerschadenhaft-
pflichtversicherung ausdrücklich ausgewiesen ist 

 

1. Gegenstand der Versicherung 

1.1  Versichert ist die Haftpflicht des Versicherungsnehmers als 
Inhaber der im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
angegebenen Anlagen zur Lagerung von gewässerschädli-
chen Stoffen und aus der Verwendung dieser gelagerten 
Stoffe für unmittelbare oder mittelbare Folgen (Personen-, 
Sach- und Vermögensschäden) von Veränderungen der phy-
sikalischen, chemischen oder biologischen Beschaffenheit 
eines Gewässers einschließlich des Grundwassers (Gewässer-
schaden). 

1.2  Soweit im Versicherungsschein und seinen Nachträgen sowie 
im Folgenden nichts anderes bestimmt ist, finden die Allge-
meinen Versicherungsbedingungen für die Haftpflichtversi-
cherung (AHB) Anwendung. 

1.3  Mitversichert sind die Personen, die der Versicherungsneh-
mer durch Arbeitsvertrag mit der Verwaltung, Reinigung, Be-
leuchtung und sonstigen Betreuung der Grundstücke beauf-
tragt hat für den Fall, dass sie aus Anlass dieser Verrichtung 
in Anspruch genommen werden. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem So-
zialgesetzbuch (SGB VII) handelt. Das gleiche gilt für solche 
Dienstunfälle gemäß den beamtenrechtlichen Vorschriften, 
die in Ausübung oder infolge des Dienstes Angehörigen der-
selben Dienststelle zugefügt werden.  

2.  Rettungskosten 

2.1  Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versi-
cherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Einheitsversicherungssumme nicht 
übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten bleibt es bei 
der Regelung der Allgemeinen Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung. 

2.2  Auf Weisung des Versicherers aufgewendete Rettungs- und 
außergerichtliche Gutachterkosten sind auch insoweit zu er-
setzen, als sie zusammen mit der Entschädigung die Einheits-
versicherungssumme übersteigen. Eine Billigung des Versi-
cherers von Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder 
Dritter zur Abwendung oder Minderung des Schadens gilt 
nicht als Weisung des Versicherers. 

3.  Vorsätzliche Verstöße 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von dem Gewäs-
serschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen 
oder Verfügungen herbeigeführt haben. 

4.  Vorsorgeversicherung 

Die Bestimmungen der Ziff. 3.1 (3) AHB und Ziff. 4. AHB -
 Vorsorgeversicherung - finden keine Anwendung. 

5.  Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die unmittelbar oder mittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

6.  Eingeschlossene Schäden 

Eingeschlossen sind abweichend von Ziff. 1. AHB - auch ohne 
dass ein Gewässerschaden droht oder eintritt - Schäden an 
unbeweglichen Sachen des Versicherungsnehmers, die da-
durch verursacht werden, dass die gewässerschädlichen Stof-
fe bestimmungswidrig aus der Anlage gemäß Ziff. 1.1 ausge-
treten sind. Der Versicherer ersetzt die Aufwendungen zur 
Wiederherstellung des Zustands, wie er vor Eintritt des Scha-
dens bestand. Eintretende Wertverbesserungen sind abzu-
ziehen. 

Ausgeschlossen bleiben Schäden an der Anlage gemäß Ziff. 
1.1 selbst sowie Schäden durch Gemeingefahren; insoweit 
findet Ziff. 5. entsprechende Anwendung. 

Unter Hinweis auf Ziff. 6.4 AHB beträgt die Selbstbeteiligung 
des Versicherungsnehmers an jedem Schaden 150 EUR. Für 
Schäden bis zur Höhe der Selbstbeteiligung besteht kein Ver-
sicherungsschutz; bei Schäden über 150 EUR hinaus wird die 
vereinbarte Selbstbeteiligung in Abzug gebracht. 

7. Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden gemäß der Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Mitversiche-
rung von Vermögensschäden PH 800 ZBR-PHV. 

8. Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) genannten 
Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. 
und 6. AHB wird hingewiesen. 

Entgegen der in Ziff. 4.2 AHB genannten Versicherungssum-
men beträgt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 50 
% der vertraglich vereinbarten Versicherungssummen für 
Personen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – für 
Vermögensschäden. 
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Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibungen zur 
Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) 

 
 

PH600 Bauherrenhaftpflichtversicherung 

Diese Bedingungen gelten nur, soweit im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen die Mitversicherung der Bauherrenhaftpflicht-
versicherung ausdrücklich ausgewiesen ist sowie nur für überwie-
gend privat genutzte Ein- und Zweifamilienhäuser. Mitversichert 
gelten vom Versicherungsnehmer selbst genutzte Büros und Praxis-
räume, sofern der Anteil an der gewerblich genutzten Fläche in qm 
geringer als 50% ist. 

 

1. Grundrisiko 

Versicherungsschutz wird nur geboten, wenn Planung, Bau-
leitung und Bauausführung (Ausnahme: Bauen mit eigener 
Leistung gemäß Ziff. 2.) an einen Dritten vergeben sind. 

1.1 Versichert ist im Rahmen der Allgemeinen Versicherungsbe-
dingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) und der 
nachfolgenden Bestimmungen die gesetzliche Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers als Bauherr für das im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen beschriebene Bauvorhaben. 

1.2 Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht als Haus- und 
Grundstücksbesitzer für das zu bebauende Grundstück und 
das zu errichtende Bauwerk. 

1.3 Kraft-, Luft- und Wasserfahrzeuge 

(1) Nicht versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Eigen-
tümers, Besitzers, Halters oder Führers eines Kraft-, Luft-
, Wasserfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers we-
gen Schäden, die durch deren Gebrauch verursacht wer-
den. 

(2) Versichert ist jedoch die Haftpflicht wegen Schäden, die 
verursacht werden durch den Gebrauch von 

- nur auf nicht öffentlichen Wegen und Plätzen ver-
kehrenden Kfz ohne Rücksicht auf eine Höchstge-
schwindigkeit; 

- Kraftfahrzeugen mit einer Höchstgeschwindigkeit von 
nicht mehr als 6 km/h; 

- selbstfahrenden Arbeitsmaschinen mit einer Höchstge-
schwindigkeit von nicht mehr als 20 km/h; 

- Kraftfahrzeuganhängern; 

soweit hierfür keine Zulassungs- oder Versicherungs-
pflicht besteht. 

Für diese Kfz gelten nicht die Ausschlüsse in Ziff. 3.1 (2) 
und in Ziff. 4.3 (1) AHB. 

Kein Versicherungsschutz besteht für die Haftpflicht 
wegen Beschädigung, Vernichtung oder Abhanden-
kommen der gebrauchten Fahrzeuge. 

(3) Der Versicherer ist von der Verpflichtung zur Leistung 
frei, 

- wenn der Fahrer eines Kraftfahrzeuges beim Eintritt 
des Versicherungsfalles auf öffentlichen Wegen und 
Plätzen nicht die vorgeschriebene Fahrerlaubnis hat; 

- wenn ein unberechtigter Fahrer das Fahrzeug ge-
braucht hat. 

Die Verpflichtung zur Leistung bleibt gegenüber dem 
Versicherungsnehmer, dem Halter oder Eigentümer be-
stehen, wenn dieser  

- das Vorliegen der Fahrerlaubnis bei dem berechtigten 
Fahrer ohne Verschulden annehmen durfte oder  

- den Gebrauch des Kfz durch den unberechtigten Fah-
i ht b t ö li ht h t

1.4 Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche aus dem Verän-
dern der Grundwasserverhältnisse. 

1.5  Die Versicherung endet mit Beendigung der Bauarbeiten, 
spätestens zwei Jahre nach Versicherungsbeginn. 

2. Bauen mit eigener Leistung (Zusatzrisiko) 

2.1 Soweit vereinbart und im Versicherungsschein oder seinen 
Nachträgen ausdrücklich ausgewiesen, ist zusätzlich versi-
chert die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 
aus dem Bauen mit eigener Leistung (Selbsthilfe bei Bauaus-
führung, Bauplanung, Bauleitung). 

2.2 Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht sämt-
licher mit den Bauarbeiten beschäftigten Personen für Schä-
den, die sie in Ausführung dieser Verrichtungen verursachen. 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Personenschä-
den, bei denen es sich um Arbeitsunfälle und Berufskrank-
heiten im Betrieb des Versicherungsnehmers gemäß dem So-
zialgesetzbuch VII handelt. 

Das gleiche gilt für solche Dienstunfälle gemäß den beam-
tenrechtlichen Vorschriften, die in Ausübung oder infolge 
des Dienstes Angehörigen derselben Dienststelle zugefügt 
werden. 

3. Gewässerschäden 

3.1  Der Umwelt-Ausschluss gemäß Ziff. 7.10 a) und 7.10 b) AHB 
ist für die Bauherrenhaftpflichtversicherung bei privaten Ri-
siken nicht anzuwenden. 

3.2  Eingeschlossen ist das Gewässerschaden-Restrisiko (außer 
Anlagenrisiko) im Rahmen der privaten Bauherrenhaft-
pflichtversicherung zu nachfolgenden Bedingungen: 

Versichert ist im Umfang des Vertrages, wobei Vermögens-
schäden wie Sachschäden behandelt werden, die gesetzliche 
Haftpflicht des Versicherungsnehmers für mittelbare oder 
unmittelbare Folgen von Veränderungen der physikalischen, 
chemischen oder biologischen Beschaffenheit eines Gewäs-
sers einschließlich des Grundwassers (Gewässerschäden) mit 
Ausnahme der Haftpflicht als Inhaber von Anlagen zur Lage-
rung von gewässerschädlichen Stoffen und aus der Verwen-
dung dieser gelagerten Stoffe (Versicherungsschutz hierfür 
wird ausschließlich durch gesonderten Vertrag gewährt). 

3.3  Rettungskosten 

Aufwendungen, auch erfolglose, die der Versicherungsneh-
mer im Versicherungsfall zur Abwendung oder Minderung 
des Schadens für geboten halten durfte (Rettungskosten), 
sowie außergerichtliche Gutachterkosten werden vom Versi-
cherer insoweit übernommen, als sie zusammen mit der Ent-
schädigungsleistung die Versicherungssumme für Sachschä-
den nicht übersteigen. Für Gerichts- und Anwaltskosten 
bleibt es bei der Regelung der AHB. Auf Weisung des Versi-
cherers aufgewendete Rettungs- und außergerichtliche Gut-
achterkosten sind auch insoweit zu ersetzen, als sie zusam-
men mit der Entschädigung die Versicherungssumme für 
Sachschäden übersteigen. Eine Billigung des Versicherers von 
Maßnahmen des Versicherungsnehmers oder Dritter zur Ab-
wendung oder Minderung des Schadens gilt nicht als Wei-
sung des Versicherers. 

3.4  Vorsatz 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch vorsätzliches Abweichen von den dem 
Gewässerschutz dienenden Gesetzen, Verordnungen, an den 
Versicherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnun-
gen oder Verfügungen herbeigeführt haben.
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3.5 Gemeingefahren 

Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche wegen Schäden, 
die mittelbar oder unmittelbar auf Kriegsereignissen, ande-
ren feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, 
Generalstreik (in der Bundesrepublik oder in einem Bundes-
land) oder unmittelbar auf Verfügungen oder Maßnahmen 
von hoher Hand beruhen. Das gleiche gilt für Schäden durch 
höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte ausge-
wirkt haben. 

4. Brand- und Explosionsschäden 

Nicht versichert sind Haftpflichtansprüche gegen die Perso-
nen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten), die 
den Schaden durch bewusst gesetz-, vorschrifts- oder sonst 
pflichtwidrigen Umgang mit brennbaren oder explosiven 
Stoffen verursachen. 

5. Vermögensschäden 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche 
Haftpflicht wegen Vermögensschäden gemäß der Besonde-
ren Bedingungen und Risikobeschreibungen zur Mitversiche-
rung von Vermögensschäden PH800 ZBR-PHV. 

6. Leistungsumfang 

Es gelten die im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
sowie in diesen Zusatz-Bedingungen und Risikobeschreibun-
gen zur Privathaftpflichtversicherung (ZBR-PHV) genannten 
Versicherungssummen und Selbstbeteiligungen. Auf Ziff. 5. 
und 6. AHB wird hingewiesen. 

Entgegen der in Ziffer 4.2 AHB genannten Versicherungs-
summen beträgt der Versicherungsschutz für das neue Risiko 
50 % der vertraglich vereinbarten Versicherungssummen für 
Personen- und Sachschäden und – soweit vereinbart – für 
Vermögensschäden. 
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Merkblatt zur   

Datenverarbeitung   
 

 

 

 

Vorbemerkung 

Versicherungen können heute ihre Aufgaben nur noch mit Hilfe 

der elektronischen Datenverarbeitung (EDV) erfüllen. Nur so lassen 

sich Vertragsverhältnisse korrekt, schnell und wirtschaftlich ab-

wickeln; auch bietet die EDV einen besseren Schutz der Versicher-

tengemeinschaft vor missbräuchlichen Handlungen als die bisheri-

gen manuellen Verfahren. Die Verarbeitung der uns bekanntgege-

benen Daten zu Ihrer Person wird durch das Bundesdatenschutz-

gesetz (BDSG) geregelt. Danach ist die Datenverarbeitung und 

-nutzung zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvor-

schrift sie erlaubt oder wenn der Betroffene eingewilligt hat. Das 

BDSG erlaubt die Datenverarbeitung und -nutzung stets, wenn dies 

im Rahmen der Zweckbestimmung eines Vertragsverhältnisses 

oder vertragsähnlichen Vertrauensverhältnisses geschieht oder 

soweit es zur Wahrung berechtigter Interessen der verantwort-

lichen Stelle erforderlich ist und kein Grund zu der Annahme be-

steht, dass das schutzwürdige Interesse des Betroffenen an dem 

Ausschluss der Verarbeitung oder Nutzung überwiegt.  

 

 

Einwilligungserklärung 

Unabhängig von dieser im Einzelfall vorzunehmenden Interessen-

abwägung und im Hinblick auf eine sichere Rechtsgrundlage für 

die Datenverarbeitung ist in Ihrem Versicherungsantrag eine Ein-

willigungserklärung nach dem BDSG aufgenommen worden. Diese 

gilt über die Beendigung des Versicherungsvertrages hinaus, endet 

jedoch – außer in der Lebens- und Unfallversicherung – schon mit 

Ablehnung des Antrags oder durch Ihren jederzeit möglichen 

Widerruf. Wird die Einwilligungserklärung bei Antragstellung ganz 

oder teilweise gestrichen, kommt es unter Umständen nicht zu 

einem Vertragsabschluss. Trotz Widerruf oder ganz bzw. teilweise 

gestrichener Einwilligungserklärung kann eine Datenverarbeitung 

und -nutzung in dem begrenzten gesetzlich zulässigen Rahmen, 

wie in der Vorbemerkung beschrieben, erfolgen.  

 

 

Schweigepflichtentbindungserklärung 

Daneben setzt auch die Übermittlung von Daten, die – wie z. B. 

beim Arzt – einem Berufsgeheimnis unterliegen, eine spezielle Er-

laubnis des Betroffenen (Schweigepflichtentbindung) voraus. In der 

Lebens-, Kranken- und Unfallversicherung (Personenversicherung) 

ist daher im Antrag auch eine Schweigepflichtentbindungsklausel 

enthalten. 

 

Im Folgenden wollen wir Ihnen einige wesentliche Beispiele für die 

Datenverarbeitung und -nutzung nennen.  

 

1. Datenspeicherung bei Ihrem Versicherer 

Wir speichern Daten, die für den Versicherungsvertrag notwendig 

sind. Das sind zunächst Ihre Angaben im Antrag (Antragsdaten). 

Weiter werden zum Vertrag versicherungstechnische Daten, wie 

Kundennummer (Partnernummer), Versicherungsnummer, Versi-

cherungssumme, Versicherungsdauer, Beitrag, Bankverbindung 

sowie erforderlichenfalls die Angaben eines Dritten, z. B. eines 

Vermittlers, eines Sachverständigen oder eines Arztes, geführt 

(Vertragsdaten). Bei einem Versicherungsfall speichern wir Ihre 

Angaben zum Schaden und ggf. auch Angaben von Dritten, wie 

z. B. den vom Arzt ermittelten Grad der Berufsunfähigkeit, die Fest-

stellung Ihrer Reparaturwerkstatt über einen Kfz-Totalschaden oder 

bei Ablauf einer Lebensversicherung den Auszahlungsbetrag (Leis-

tungsdaten).  

 

2. Datenübermittlung an Rückversicherer 

Im Interesse seiner Versicherungsnehmer wird ein Versicherer 

stets auf einen Ausgleich der von ihm übernommenen Risiken 

achten. Deshalb geben wir in vielen Fällen einen Teil der Risiken an 

Rückversicherer im In- und Ausland ab. Diese Rückversicherer 

benötigen ebenfalls entsprechende versicherungstechnische An-

gaben von uns, wie Versicherungsnummer, Beitrag, Art des Versi-

cherungsschutzes und des Risikos und Risikozuschlags, sowie im 

Einzelfall auch Ihre Personalien. Soweit Rückversicherer bei der 

Risiko- und Schadenbeurteilung mitwirken, werden ihnen auch die 

dafür erforderlichen Unterlagen zur Verfügung gestellt. In einigen 

Fällen bedienen sich die Rückversicherer weiterer Rückversicherer, 

denen sie ebenfalls entsprechende Daten übergeben.  

 

3. Datenübermittlung an andere Versicherer 

Nach dem Versicherungsvertragsgesetz hat der Versicherte bei 

Antragstellung, jeder Vertragsänderung und im Schadenfall dem 

Versicherer alle für die Einschätzung des Wagnisses und die 

Schadensabwicklung wichtigen Umstände anzugeben. Hierzu ge-

hören z. B. frühere Krankheiten und Versicherungsfälle oder Mit-

teilungen über gleichartige andere Versicherungen (beantragte, 

bestehende, abgelehnte oder gekündigte). Um Versicherungs-

missbrauch zu verhindern, eventuelle Widersprüche in den An-

gaben des Versicherten aufzuklären oder um Lücken bei den Fest-

stellungen zum entstandenen Schaden zu schließen, kann es er-

forderlich sein, andere Versicherer um Auskunft zu bitten oder ent-

sprechende Auskünfte auf Anfragen zu erteilen.  

 

Auch sonst bedarf es in bestimmten Fällen (Mehrfachversicherun-

gen, gesetzlicher Forderungsübergang sowie bei Teilungsab-

kommen) eines Austausches von personenbezogenen Daten unter 

den Versicherern. Dabei werden Daten des Betroffenen weiterge-

geben, wie Name und Anschrift, Kfz-Kennzeichen, Art des Versi-

cherungsschutzes und des Risikos oder Angaben zum Schaden, 

wie Schadenhöhe und Schadentag.  

 

4. Zentrale Hinweissysteme 

Bei Prüfung eines Antrags oder eines Schadens kann es notwendig 

sein, zur Risikobeurteilung, zur weiteren Aufklärung des Sachver-

halts oder zur Verhinderung von Versicherungsmissbrauch Anfra-

gen an den zuständigen Fachverband bzw. an andere Versicherer 

zu richten oder auch entsprechende Anfragen anderer Versicherer 

zu beantworten. Dazu bestehen beim Gesamtverband der Deut-

schen Versicherungswirtschaft e. V. zentrale Hinweissysteme. Die 

Aufnahme in diese Hinweissysteme und deren Nutzung erfolgt 

lediglich zu Zwecken, die mit dem jeweiligen System verfolgt 

werden dürfen, also nur, soweit bestimmte Voraussetzungen erfüllt 

sind. 

 

Beispiele: 

Kfz-Versicherung 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen, Kfz-Diebstählen 

sowie von Personen, bei denen der Verdacht des Versiche-

rungsmissbrauchs besteht  

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung  
 

LLebensversicherung 

 Aufnahme von Sonderrisiken, z. B. Ablehnung des Risikos bzw. 

Annahme mit Beitragszuschlag 

– aus versicherungsmedizinischen Gründen, 

– aufgrund der Auskünfte anderer Versicherer, wegen 

   verweigerter Nachuntersuchung 

 Aufhebung des Vertrages durch Rücktritt oder Anfechtung 

seitens des Versicherers 
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 Ablehnung des Vertrages seitens des Versicherungsnehmers 

wegen geforderter Beitragszuschläge 

Zweck: Risikoprüfung 
 

RRechtsschutzversicherung 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen Ver-

tragsablauf durch den Versicherer nach mindestens zwei Ver-

sicherungsfällen in zwölf Monaten 

 Kündigungen zum normalen Vertragsablauf durch den 

Versicherer nach mindestens drei Versicherungsfällen 

innerhalb von 36 Monaten 

 Vorzeitige Kündigungen und Kündigungen zum normalen 

Vertragsablauf bei konkret begründetem Verdacht einer 

betrügerischen Inanspruchnahme der Versicherung 

Zweck: Überprüfung der Angaben zu Vorversicherungen bei der 
Antragstellung 
 

Sachversicherung 

 Aufnahme von Schäden und Personen, wenn Brandstiftung 

vorliegt oder wenn aufgrund des Verdachts des Versiche-

rungsmissbrauchs der Vertrag gekündigt wird und bestimmte 

Schadensummen erreicht sind 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung, Verhinderung weiteren 
Missbrauchs 
 

Transportversicherung 

 Aufnahme von auffälligen (Verdacht des Versicherungsmiss-

brauchs) Schadensfällen, insbesondere in der Reisegepäck-

versicherung 

Zweck: Schadenaufklärung und Verhinderung von Versiche-
rungsmissbrauch 
 

Unfallversicherung 

 Meldung bei erheblicher Verletzung der vorvertraglichen 

Anzeigepflicht 

 Leistungsablehnung wegen vorsätzlicher Obliegenheitsverlet-

zung im Schadenfall, wegen Vortäuschung eines Unfalls oder 

von Unfallfolgen 

 außerordentliche Kündigung durch den Versicherer nach 

Leistungserbringung oder Klageerhebung auf Leistung 

Zweck: Risikoprüfung und Aufdeckung von Versicherungsmiss-
brauch 
 

Allgemeine Haftpflichtversicherung 

 Registrierung von auffälligen Schadenfällen sowie von Per-

sonen, bei denen der Verdacht des Versicherungsmissbrauchs 

besteht 

Zweck: Risikoprüfung, Schadenaufklärung und -verhütung 
 

5. Datenverarbeitung in und außerhalb der Versiche-

rungsgruppe 

Einzelne Versicherungsbranchen (z. B. Lebens-, Kranken-, Sachver-

sicherung) und andere Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bau-

sparen, Kapitalanlagen, Immobilien) werden durch rechtlich selbst-

ständige Unternehmen betrieben. Um den Kunden einen umfas-

senden Versicherungsschutz anbieten zu können, arbeiten die 

Unternehmen häufig in Unternehmensgruppen zusammen. Zur 

Kostenersparnis werden dabei einzelne Bereiche zentralisiert, wie 

das Inkasso oder die Datenverarbeitung. So wird z. B. Ihre Adresse 

nur einmal gespeichert, auch wenn Sie Verträge mit verschiedenen 

Unternehmen der Gruppe abschließen; und auch Ihre Versiche-

rungsnummer, die Art der Verträge, ggf. Ihr Geburtsdatum, Ihre 

Kontonummer und Bankleitzahl, d. h. Ihre allgemeinen Antrags-, 

Vertrags- und Leistungsdaten, werden in einer zentralen Daten-

sammlung geführt. Dabei sind die sogenannten Partnerdaten (z. B. 

Name, Adresse, Versicherungsnummer, Kontonummer, Bankleit-

zahl, bestehende Verträge) von allen Unternehmen der Versiche-

rungsgruppe abfragbar. Auf diese Weise kann eingehende Post 

immer richtig zugeordnet und bei telefonischen Anfragen sofort 

der zuständige Partner genannt werden. Auch Geldeingänge kön-

nen so in Zweifelsfällen ohne Rückfragen korrekt verbucht werden. 

Die übrigen allgemeinen Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten 

sind dagegen nur von den Versicherungsunternehmen der Gruppe 

abfragbar. Obwohl alle diese Daten nur zur Beratung und Betreu-

ung des jeweiligen Kunden durch die einzelnen Unternehmen be-

nötigt und verwendet werden, spricht das Gesetz auch hier von 

„Datenübermittlung“, bei der die Vorschriften des Bundesdaten-

schutzgesetzes zu beachten sind. Branchenspezifische Daten – wie 

z. B. Gesundheits- und Bonitätsdaten – bleiben dagegen unter aus-

schließlicher Verfügung der jeweiligen Unternehmen. 

 

Unserer Unternehmensgruppe gehören zurzeit folgende 

Unternehmen an:   

 DA Deutsche Allgemeine Versicherung Aktiengesellschaft 

 DEUTSCHER HEROLD Aktiengesellschaft 

 Zurich Deutscher Herold Lebensversicherung Aktiengesell-

schaft 

 Zurich Beteiligungs-Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zurich Versicherung Aktiengesellschaft (Deutschland) 

 Zürich Versicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zürich Lebensversicherungs-Gesellschaft Niederlassung für 

Deutschland 

 Zurich Group Invest Europe (Deutschland) GmbH 

 Zurich Rechtsschutz-Schadenservice GmbH 

 Bonner Akademie Gesellschaft für DV- und Management 

Training, Bildung und Beratung mbH 

 Zurich Service GmbH  

 Bonnfinanz AG für Vermögensberatung und Vermittlung 

 Deutscher Pensionsfonds Aktiengesellschaft 

 Zürich Vertriebs GmbH  

 TDG Tele-Dienste GmbH 

 ADAC Autoversicherung AG 

 Zurich Kunden Center GmbH 

 

Daneben arbeiten unsere Versicherungsunternehmen und Ver-

mittler zur umfassenden Beratung und Betreuung ihrer Kunden in 

weiteren Finanzdienstleistungen (z. B. Kredite, Bausparverträge, 

Kapitalanlagen, Immobilien) auch mit Kreditinstituten, Bausparkas-

sen und Kapitalanlage- und Immobiliengesellschaften außerhalb 

der Gruppe zusammen. 

Die Zusammenarbeit besteht dabei in der gegenseitigen Vermitt-

lung der jeweiligen Produkte und der weiteren Betreuung der so 

gewonnenen Kunden. So vermitteln z. B. die Kreditinstitute im Rah-

men einer Kundenberatung/-betreuung Versicherungen als 

Ergänzung zu den eigenen Finanzdienstleistungsprodukten. 

 

Für die Datenverarbeitung der vermittelnden Stelle gelten die fol-

genden Ausführungen unter Punkt 6. 

 

6. Betreuung durch Versicherungsvermittler 

In Ihren Versicherungsangelegenheiten sowie im Rahmen des 

sonstigen Dienstleistungsangebotes unserer Unternehmensgruppe 

bzw. unserer Kooperationspartner werden Sie durch einen unserer 

Vermittler beraten und betreut. Vermittler in diesem Sinne sind 

neben Einzelpersonen auch Vermittlungsgesellschaften sowie im 

Rahmen der Zusammenarbeit bei Finanzdienstleistungen auch 

Kreditinstitute, Bausparkassen u. a. Um seine Aufgaben ordnungs-

gemäß erfüllen zu können, erhält der Vermittler zu diesen Zwecken 

von uns die für die Betreuung und Beratung notwendigen An-

gaben aus Ihren Antrags-, Vertrags- und Leistungsdaten, z. B. Ver-

sicherungsnummer, Beiträge, Art des Versicherungsschutzes und 

des Risikos, Zahl der Versicherungsfälle und Höhe von Versiche-
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rungsleistungen, sowie von unseren Partnerunternehmen Angaben 

über andere finanzielle Dienstleistungen, z. B. Abschluss und Stand 

Ihres Bausparvertrages. Ausschließlich zum Zweck von Vertrags-

anpassungen in der Personenversicherung können an den zustän-

digen Vermittler auch Gesundheitsdaten übermittelt werden. 

Unsere Vermittler verarbeiten und nutzen selbst diese personenbe-

zogenen Daten im Rahmen der genannten Beratung und Betreu-

ung des Kunden. Auch werden sie von uns über Änderungen der 

kundenrelevanten Daten informiert. Jeder Vermittler ist gesetzlich 

und vertraglich verpflichtet, die Bestimmungen des BDSG und 

seine besonderen Verschwiegenheitspflichten (z. B. Berufsge-

heimnis und Datengeheimnis) zu beachten. 

Der für die Betreuung zuständige Vermittler wird Ihnen mitgeteilt. 

Endet seine Tätigkeit für unser Unternehmen (z. B. durch Kündi-

gung des Vermittlervertrages oder bei Pensionierung), regelt das 

Unternehmen Ihre Betreuung neu; Sie werden hierüber informiert. 

 

7. Weitere Auskünfte und Erläuterungen über Ihre 

Rechte 

Sie haben als Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

neben dem eingangs erwähnten Widerrufsrecht ein Recht auf 

Auskunft sowie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf 

Berichtigung, Sperrung oder Löschung Ihrer in einer Datei gespei-

cherten Daten. 

Wegen eventueller weiterer Auskünfte und Erläuterungen wenden 

Sie sich bitte an den betrieblichen Datenschutzbeauftragten Ihres 

Versicherers. Richten Sie auch ein etwaiges Verlangen auf Aus-

kunft, Berichtigung, Sperrung oder Löschung wegen der beim 

Rückversicherer gespeicherten Daten stets an Ihren Versicherer.  
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